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1820/2020
Gesetz zur Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes*)

Vom 19. März 2020
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

Das Hochschulzulassungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 75), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 2. September 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 328) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Die Überschrift zu § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6 Hauptquoten, Auswahlentscheidung, Ver-
ordnungsermächtigung“

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „in das zentrale Vergabeverfahren“ 
werden durch die Worte „in das Zentrale Ver-
gabeverfahren“ ersetzt.

b) Die Worte „im zentralen Vergabeverfahren“ 
werden durch die Worte „im Zentralen Verga-
beverfahren“ ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

In Absatz 5 werden folgende Sätze 3 und 4 an-
gefügt:

„Personal, das aus Drittmitteln für Forschung finan-
ziert wird, bleibt unberücksichtigt. Personal, das 
im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des 
Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung 
an Universitäten – „Exzellenzstrategie“ – vom 
16. Juni 2016 finanziert wird, bleibt unberücksich-
tigt, soweit der Senat der Hochschule dies festlegt.“

4. In § 4 Absatz 7 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„§ 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Im einleitenden Halbsatz des Absatz 1 Satz 1 
werden die Worte „zwei Zehntel“ durch die 
Worte „20 Prozent“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „dem Grad 
der Qualifikation“ durch die Worte „dem Ergeb-
nis der Hochschulzugangsberechtigung“ ersetzt.

c) In Absatz 8 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
eingefügt:

d) „§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Teilsatz 3 gilt 
entsprechend.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 6 
Hauptquoten, Auswahlentscheidung, 

Verordnungsermächtigung“

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Im Auswahlverfahren werden die nach 
Abzug der Studienplätze nach § 5 Absatz 1 
verbleibenden Studienplätze nach folgenden 
Grundsätzen vergeben:

1. bis zu 20 Prozent der Studienplätze nach 
dem Ergebnis der Hochschulzugangsbe-
rechtigung für das gewählte Studium (Bes-
tenquote);

2. bis zu 20 Prozent der Studienplätze nach 
der Zeitdauer seit dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung für den ge-
wählten Studiengang (Wartezeitquote); 
Zeiten eines Studiums an einer deutschen 
Hochschule werden auf die Wartezeit nicht 
angerechnet; eine über sieben Halbjahre 
hinausgehende Dauer der Wartezeit bleibt 
unberücksichtigt;

3. im Übrigen von den Hochschulen nach dem 
Ergebnis eines Auswahlverfahrens, welches 
die Eignung der Bewerberin oder des Be-
werbers für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließende 
Berufstätigkeit berücksichtigt (Hochschul-
auswahlquote); die jeweilige Hochschule 
vergibt die Studienplätze in diesem Verfah-
ren nach folgenden Auswahlkriterien:

a) nach dem Ergebnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung für das gewählte 
Studium,

b) nach gewichteten Einzelnoten der 
Hochschulzugangsberechtigung für das 
gewählte Studium, die über die fach-
spezifische Eignung Auskunft geben,

c) nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studieneignungstests,

d) nach der Art einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, 
besonderen Vorbildungen, praktischen 
Tätigkeiten, außerschulischen Leistun-
gen oder außerschulischen Qualifika-
tionen, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft geben,

e) nach dem Ergebnis eines Gesprächs 
oder anderer mündlicher Verfahren, 
die von der Hochschule mit den Be-
werberinnen und Bewerbern durchge-

*) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Fe-
bruar 2016, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 221-28
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führt werden (Auswahlgespräch), um 
Aufschluss über deren Eignung für das 
gewählte Studium und den angestreb-
ten Beruf zu erhalten, oder

f) aufgrund einer Verbindung von Kriterien 
nach den Buchstaben a bis e.

Bei der Auswahlentscheidung der Hochschule 
ist das Ergebnis der Hochschulzugangsberech-
tigung einzubeziehen. Ab dem Wintersemester 
2021/2022 ist ein zusätzliches schulnotenun-
abhängiges Kriterium mit erheblichem Gewicht 
hinzuzuziehen, wenn in den drei dem aktuellen 
Vergabeverfahren vorangegangenen Vergabe-
verfahren sich die Ergebnisse der Hochschul-
zugangsberechtigungen der bei der Auswahl 
zum Zuge gekommenen Bewerberinnen und 
Bewerber auf hohem Niveau in einem solchen 
Ausmaß angenähert haben, dass eine Aus-
wahl ausschließlich nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung keine selek-
tive Wirkung entfaltet. Das Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres 
zur selektiven Wirkung der Abiturnoten, zum 
Erfordernis eines zusätzlichen schulnotenun-
abhängigen Kriteriums und zum Auswahlver-
fahren der Hochschulen zu regeln. Die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahl-
verfahren nach Nummer 3 Buchstabe e kann 
begrenzt werden. In diesem Fall entscheidet 
die Hochschule über die Teilnahme nach einem 
der in Nummer 3 Buchstabe a bis d genannten 
Kriterien oder nach einer Verbindung dieser 
Kriterien, wobei das Ergebnis der Hochschul-
zugangsberechtigung in die Vorauswahl ein-
zubeziehen ist. Absatz 5 gilt entsprechend. 
Bewerberinnen und Bewerber, die nach Num-
mer 1 oder 2 ausgewählt wurden, nehmen am 
Auswahlverfahren nach Nummer 3 nicht teil.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Auswahlmaßstäbe“ wird durch die 
Wörter „Auswahlkriterien und der Gewich-
tung“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Maßstäbe“ durch 
das Wort „Kriterien“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Teilsatz 3 gilt 
entsprechend.“

e) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Besteht danach noch Ranggleichheit, ent-
scheidet das Los.“

f) Folgender Absatz 5 wird eingefügt:

„(5) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 3 Ranggleichheit, wird vorrangig 
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach § 4 
Absatz 2 angehört. Besteht danach noch 
Ranggleichheit, entscheidet das Los.“

g) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

7. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 8 wird nach dem Komma das letzte 
Wort „und“ gestrichen.

b) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 ein-
gefügt:

„9. für die Studienplatzvergabe in den örtlich 
zulassungsbeschränkten Studiengängen, 
soweit erforderlich, das Nähere zu Verfah-
ren und Methoden zur Herstellung einer 
annähernden Vergleichbarkeit der Abitur-
durchschnittsnoten der Bewerberinnen und 
Bewerber, und“.

c) Die bisherige Nummer 9 wird zu Nummer 10.

8. § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16  
Übergangsbestimmung

Die Wartezeit nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 wird 
während einer Übergangszeit bis einschließlich 
Sommersemester 2022 wie folgt berücksichtigt:

a) zum Wintersemester 2020/21 mit höchstens 
14 Semestern,

b) zum Sommersemester 2021 mit höchstens 
12 Semestern,

c) zum Wintersemester 2021/22 mit höchstens 
10 Semestern und

d) zum Sommersemester 2022 mit höchstens 
8 Semestern.

§ 5 Absatz 8 Satz 2 und § 6 finden erstmals 
für das Vergabeverfahren zum Wintersemester 
2020/2021 Anwendung; bis dahin sind die bis-
herigen Regelungen weiter anzuwenden.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. März 2020
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident
 K a r i n  P r i e n M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerin Finanzministerin
 für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
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1821/2020
Gesetz  

über die Zustimmung zum Staatsvertrag über datenschutzrechtliche Anpassungen 
am „Dataport-Staatsvertrag“ zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt 

Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen,  
dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt

Vom 30. März 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-20 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Staatsvertrag

(1) Dem von der Freien und Hansestadt Hamburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Sachsen-Anhalt und dem Land Schleswig-Holstein 
am 29. November 2019 unterzeichneten Staats-
vertrag über datenschutzrechtliche Anpassungen 
am „Dataport-Staatsvertrag“ zwischen dem Land 
Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der 

Freien Hansestadt Bremen, dem Land Niedersachsen 
und dem Land Sachsen-Anhalt wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem 
Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 
bekannt zu machen. 

§ 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. März 2020 
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident
 J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t M o n i k a  H e i n o l d
 Minister  Finanzministerin
 für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
 Natur und Digitalisierung
Anlage
(zu § 1 Absatz 2)

Staatsvertrag über datenschutzrechtliche 
Anpassungen am „Dataport-Staatsvertrag“  

zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien 
und Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen, dem 
Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den 
Ministerpräsidenten, das Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch die Ministerpräsidentin, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch 
den Senat, die Freie Hansestadt Bremen, vertreten 
durch den Senat, das Land Niedersachsen, vertre-
ten durch den Ministerpräsidenten, und das Land 
Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerprä-
sidenten, schließen vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe folgenden 
Staatsvertrag, der den Staatsvertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hanse-
stadt Hamburg über die Errichtung von Dataport als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts vom 
27. August 2003 in der Fassung des Änderungsstaats- 
vertrags für den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 6. August 2013 bis 27. September 2013 ändert:

Artikel 1

Der Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-
Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg 

über die Errichtung von „Dataport“ als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts vom 27. August 2003 
in der Fassung des Staatsvertrages über den Beitritt 
des Landes Sachsen-Anhalt vom 6. August 2013 bis 
27. September 2013 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Dataport erbringt für die öffentlichen Verwaltungen 
des Landes Schleswig-Holstein, einschließlich der 
Kommunalverwaltungen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, der Freien Hansestadt Bremen und des 
Landes Sachsen-Anhalt sowie weiterer Träger (§ 1 
Absatz 1 Satz 4) Leistungen auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechniken als 
integraler Bestandteil des Verwaltungshandelns.“

2. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fas-
sung:

„(1) Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Dataport und ihre Niederlassun-
gen gilt neben den Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2016/6791 das Landesdatenschutzgesetz 
für das Land Schleswig-Holstein.

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 S. 1, zuletzt ber. 2018 
ABl. L127 S. 2).



Nr. 6 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 30. April 2020 171

(2) Verarbeitet Dataport oder eine ihrer Nie-
derlassungen personenbezogene Daten für öf-
fentliche Stellen aus einem Trägerland, finden 
neben der Datenschutz-Grundverordnung die 
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften über 
den Datenschutz Anwendung.“

b) Die Absätze 2a bis 2d werden gestrichen.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die oder der Landesbeauftragte für Da-
tenschutz des Landes Schleswig-Holstein ist 
federführende Aufsichtsbehörde über Data-
port. Verarbeitet Dataport oder eine ihrer Nie-
derlassungen personenbezogene Daten für die 
öffentlichen Stellen aus einem Trägerland, ist 
die Aufsichtsbehörde des jeweiligen Träger-
landes zuständige Aufsichtsbehörde nach der 
Datenschutz-Grundverordnung und den jewei-
ligen landesrechtlichen Vorschriften über den 
Datenschutz. Soweit personenbezogene Daten 
im Anwendungsbereich der Abgabenordnung 
für die Finanzbehörden verarbeitet werden, ist 
die oder der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit nach § 8 
des Bundesdatenschutzgesetzes zuständige 
und federführende Aufsichtsbehörde.“

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Dataport kann mit dem Betrieb automati-
sierter Verfahren, die die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten durch Abruf (Abrufver-
fahren) oder die mehreren Verantwortlichen ge-
meinsam die Verarbeitung personenbezogener 
Daten aus einem Datenbestand (gemeinsames 
Verfahren) ermöglichen, beauftragt werden, 
soweit dies unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Interessen der betroffenen Personen 
und der Aufgaben der beteiligten Verantwort-
lichen angemessen ist. Die beteiligten Ver-

antwortlichen treffen als gemeinsam Verant-
wortliche eine Vereinbarung gemäß Artikel 26 
Absatz 1 Datenschutz-Grundverordnung.“

Artikel 2

(1) Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letz-
ten Ratifizierungsurkunde in Kraft. Die Ratifikati-
onsurkunden sind in der Staatskanzlei des Landes 
Schleswig-Holstein zu hinterlegen.

(2) Die Staatskanzlei teilt den beteiligten Ländern die 
Hinterlegung gemäß Absatz 1 mit.

Für das Land Schleswig-Holstein,

Berlin, 29. November 2019

gez. D a n i e l  G ü n t h e r

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Berlin, 29. November 2019

gez. P e t e r  T s c h e n t s c h e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Berlin, 29. November 2019

gez. M a n u e l a  S c h w e s i g

Für die Freie Hansestadt Bremen

Berlin, 29. November 2019

gez. A n d r e a s  B o v e n s c h u l t e

Für das Land Niedersachsen

Berlin, 29. November 2019

gez. S t e p h a n  W e i l

Für das Land Sachsen-Anhalt

Berlin, 29. November 2019

gez. M i c h a e l  R i c h t e r

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 23. März 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200323_Landesverordnung_Corona.html erfolgt.

Landesverordnung  
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfV)
Vom 23. März 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-8

Aufgrund des § 32 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I 
S. 148) geändert, verordnet die Landesregierung:

§ 1 
Beherbergung

Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplät-
zen, Wohnmobilstellplätzen, Yacht- und Sportboothä-
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fen sowie privaten und gewerblichen Vermietern von 
Ferienwohnungen und -häusern und vergleichbaren 
Angeboten ist es untersagt, Personen zu touristi-
schen Zwecken zu beherbergen. Einrichtungen, die 
ausschließlich touristischen Zwecken dienen, sind 
zu schließen. 

Das gilt auch für den Betrieb von nicht erlaubnis-
pflichtigen Einrichtungen zur Beherbergung von Kin-
dern und Jugendlichen wie insbesondere Jugend-
freizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, 
Jugendherbergen, Schullandheim, Ferienlager und 
Jugendzeltlager.

§ 2 
Reisen aus touristischem Anlass

Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des 
Landes Schleswig-Holstein sind untersagt. Dies gilt 
auch für Reisen, die zu Freizeitzwecken, zu Fortbil-
dungszwecken oder zur Entgegennahme von ver-
meidbaren oder aufschiebbaren Maßnahmen der me-
dizinischen Versorgung, Vorsorge oder Rehabilitation 
unternommen werden.

§ 3 
Gaststätten

(1) Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststätten-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I 
S. 420) geändert, sind zu schließen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Betriebe und entspre-
chende gastronomische Lieferdienste dürfen Leis-
tungen im Rahmen eines Außerhausverkaufs von 
mitnahmefähigen Speisen für den täglichen Bedarf 
nach telefonischer oder elektronischer Bestellung 
erbringen. Das Nähere, insbesondere auch weitere 
Einschränkungen beim Außerhausverkauf, legt das 
für Gesundheit zuständige Ministerium über § 7 Ab-
satz 1 entsprechend fest.

§ 4 
Einzelhandel, Dienstleister, Handwerker, 

Gesundheits- und Heilberufe, Einrichtungen, 
sonstige Stätten

(1) Sämtliche Verkaufsstellen des Einzelhandels sind 
zu schließen, sofern es sich nicht um Einzelhan-
delsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochen-
märkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, 
Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, 
Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, 
Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- 
und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelausgabestellen 
(Tafeln) oder den Großhandel handelt. Im Falle von 
Mischsortimenten darf die Verkaufsstelle nur öffnen, 
wenn die erlaubten Sortimentsteile überwiegen; das 
Nebensortiment darf weiter verkauft werden.

(2) Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätig-
keit nachgehen, sofern ein enger persönlicher Kontakt 
zum Kunden ausgeschlossen ist. Die Tätigkeiten des 

Gesundheitshandwerks sind trotz einer engen persön-
lichen Nähe nach Satz 1 erlaubt. Neben dem Verkauf 
der notwendigen Produkte des Gesundheitshand-
werks ist bei den erlaubten Betrieben des Satzes 1 
ein Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör zulässig. 
Tätigkeiten der Gesundheits- und Heilberufe mit en-
ger persönlicher Nähe zum Patienten sind insoweit 
gestattet, sofern sie medizinisch akut geboten sind. 

(3) Ferner sind zu schließen

a) Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Cafés und 
ähnliche Betriebe, 

b) Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähn-
liche Einrichtungen, 

c) Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tier-
parks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch 
außerhalb von geschlossenen Räumen), Spiel-
plätze, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

d) Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen,

e) Betriebe des Prostitutionsgewerbes,

f) öffentliche und private Sportanlagen (drinnen und 
draußen), Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstu-
dios und ähnliche Einrichtungen,

g) Bibliotheken. 

§ 5 
Zusammenkünfte, Bildungseinrichtungen

(1) Zusammenkünfte in Sport- und Freizeiteinrich-
tungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten 
in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen 
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im 
außerschulischen Bereich sind untersagt.

(2) Sonstige Zusammenkünfte, insbesondere solche 
in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusam-
menkünfte anderer Glaubens- und Weltanschauungs-
gemeinschaften, sind untersagt. Bestattungen sind 
auf das unbedingt notwendige Maß an Teilnehmern 
zu beschränken.

§ 6 
Hygienestandards

Bei den nach den §§ 3 bis 5 zugelassenen Ver-
kaufsstellen, Tätigkeiten und Zusammenkünften ist 
die Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, 
insbesondere die Empfehlungen des Robert Koch-
Institutes, sicherzustellen. Die entsprechenden Hin-
weise des Robert Koch-Institutes sind in geeigneter 
Form zu berücksichtigen.

§ 7 
Erlaubnis, weitere Maßnahmen

(1) Dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
ist es erlaubt, eine Liste auf den Internetseiten der 
Landesregierung zu veröffentlichen, aus der die er-
laubten Verkaufsstellen nach § 4 Absatz 1 und die 
erlaubten Dienstleistungs-, Behandlungs- und Hand-
werkstätigkeiten nach § 4 Absatz 2 festgelegt sind.
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(2) Das Recht der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die SARS-CoV-2-Be-
kämpfungsverordnung vom 17. März 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 158)*) außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 19. April 2020 außer 
Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. März 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-7

Landesverordnung  
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung und zur Änderung 

der Landesverordnung über die Errichtung des Landesamtes für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz
Vom 1. April 2020

Aufgrund des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 2 der Ord-
nungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung vom 
22. Januar 1988 (GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 3. Februar 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 118), und § 102 Absatz 3 des 
Landeswassergesetzes vom 13. November 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 425) verordnet das Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung:

Artikel 11)

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung vom 
14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 3. Februar 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 118), wird wie folgt geändert:

1. Die Gliederungsnummer 1.7.9.1 erhält folgende 
Fassung:

„1.7.9.1 § 103 Absatz 1 Nummern 7 und 12 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254), 
sofern nicht die Zuständigkeit der un-
teren Wasserbehörden gegeben ist“

2. Die Gliederungsnummer 1.11.2.1 erhält folgende 
Fassung:

„1.11.2.1 § 103 Absatz 1 Nummer 15 WHG für 
Bauten des Küstenschutzes, § 111 
Absatz 1 Nummer 16, 17, 19 bis 24 
des Landeswassergesetzes (LWG) vom 
13. November 2019 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 425) im Rahmen seiner Zustän-
digkeit nach § 102 Absatz 3 LWG in 
Verbindung mit § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 der Landesverordnung über 
die Errichtung des Landesamtes für 
Küstenschutz, Nationalpark und Mee-
resschutz (LKNVO) vom 21. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 633), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 13. November 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 425)“

3. Die Gliederungsnummer 1.11.3.1 erhält folgende 
Fassung:

„1.11.3.1 § 111 Absatz 1 Nummer 26 und § 111 
Absatz 2 Nummer 2 LWG im Rahmen 
seiner Zuständigkeit als Hafenbehörde 
nach § 4 der Hafenverordnung vom 
25. November 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 385), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 7. Januar 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 21)“

4. Die Gliederungsnummer 1.11.3.2 wird wie folgt 
geändert:

Die Angabe „vom 25. November 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 385), geändert durch Verordnung vom 
2. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 387)“ 
wird gestrichen.

5. Die Gliederungsnummer 1.11.4.1 erhält folgende 
Fassung:

„1.11.4.1 § 103 WHG, § 111 LWG im Rahmen 
seiner Zuständigkeit nach § 101 Ab-
satz 2 LWG in Verbindung mit § 4 Ab-
satz 3 der Wasser- und Küstenschutz-
behörden-Zuständigkeitsverordnung 

1) Ändert Zuständigkeitsverz. i.d.F. vom 14. September 
2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
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(WaKüVO) vom 4. Dezember 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 638) und § 2 
Absatz 1 Nummer 2 LKNVO“

6. Die Gliederungsnummern 2.1.7.1 und 2.1.7.2 
erhalten folgende Fassung:

„2.1.7.1 § 103 WHG, § 111 LWG im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit nach § 101 LWG 
und ihrer nach § 103 Absatz 1 LWG 
bestimmten Zuständigkeit

2.1.7.2 § 111 Absatz 1 Nummer 26 und Ab-
satz 2 Nummer 2 LWG, soweit nicht 
der Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeressschutz (Glie-
derungsnummer 1.11.3.1) zuständig 
ist“

7. Nach der Gliederungsnummer 2.1.7.5 werden 
folgende Gliederungsnummern angefügt:

„2.1.7.6 § 3 des Ausführungsgesetzes zu dem 
Übereinkommen vom 9. September 
1996 über die Sammlung, Abgabe und 
Annahme von Abfällen in der Rhein- 
und Binnenschifffahrt vom 13. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2642), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217) 

2.1.7.7 § 16 der Industriekläranlagen-Zulas-
sungs- und Überwachungsverordnung 
vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973, 
ber. S. 3756), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2771)

2.1.7.8 § 10 der Rohrfernleitungsverordnung 
vom 27. September 2002 (BGBl. I  
S. 3777, 3809), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 21 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)

2.1.7.9 § 65 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl. I 
S. 905)

2.1.7.10 § 15 Absatz 4 des Wasch- und Rei-
nigungsmittelgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2538), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2774)“

7. Die Gliederungsnummern 2.6.13.1 und 2.6.13.2 
erhalten folgende Fassung:

„2.6.13.1 § 103 Absatz 1 Nummer 9 WHG, so-
weit sie als Träger der Abwasserbeseiti-
gungspflicht für die Genehmigung nach 
§ 58 WHG in Verbindung mit § 48 Ab-
satz 3 LWG zuständig sind

2.6.13.2 § 111 Absatz 2 LWG, sofern einer sat-
zungsrechtlichen Vorschrift nach § 44 
LWG zuwidergehandelt wird“

Artikel 22)

§ 2 Absatz 1 Nummer 2 der Landesverordnung über 
die Errichtung des Landesamtes für Küstenschutz, Na-
tionalpark und Meeresschutz vom 21. Dezember 2007 
(GVOBl. Schl.-H. S. 633), zuletzt geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 13. November 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 425) erhält folgende Fassung:

„2. als untere Wasserbehörde nach § 4 Absatz 3 der 
Wasser- und Küstenschutzbehörden-Zuständig-
keitsverordnung vom 4. Dezember 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 638)“.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. April 2020
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz und Digitalisierung

2) Ändert LVO vom 21. Dezember 2007, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-372
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 2. April 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200323_Landesverordnung_Corona.html erfolgt.

Landesverordnung  
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) 

Vom 2. April 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-9 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587), verordnet die Landesregierung:  

§ 1 
Beherbergung

Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplätzen, 
Wohnmobilstellplätzen, Yacht- und Sportboothäfen so-
wie privaten und gewerblichen Vermietern von Ferien-
wohnungen und -häusern und vergleichbaren Angebo-
ten ist es untersagt, Personen zu touristischen Zwe-
cken zu beherbergen. Einrichtungen, die ausschließlich 
touristischen Zwecken dienen, sind zu schließen. Das 
Verbot gilt auch für nicht erlaubnispflichtige Einrichtun-
gen zur Beherbergung von Kindern und Jugendlichen 
wie insbesondere Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugend-
bildungseinrichtungen, Jugendherbergen, Schulland-
heime, Ferienlager und Jugendzeltlager.

§ 2 
Reisen nach Schleswig-Holstein; öffentliche und 

private Veranstaltungen; Kontaktverbote

(1) Reisen aus touristischem Anlass nach Schleswig-
Holstein sind untersagt. Dies gilt auch für Reisen, die 
zu Freizeitzwecken, zu Fortbildungszwecken oder zur 
Entgegennahme von vermeidbaren oder aufschieb-
baren Maßnahmen der medizinischen Versorgung, 
Vorsorge oder Rehabilitation unternommen werden. 

(2) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, 
mit im selben Haushalt lebenden Personen oder mit 
einer weiteren Person gestattet. Dabei sind Kontakte 
zu anderen als den in Satz 1 genannten Personen 
auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren 
und ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 
mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

(3) Öffentliche und private Veranstaltungen, Zusam-
menkünfte und Ansammlungen mit mehr als in den in 
Absatz 2 Satz 1 genannten Personen sind untersagt. 

(4) Ausgenommen von den Verboten nach Absatz 2 
und 3 sind: 

1. Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechts-

pflege oder der Daseinsfür- und Versorgung zu 
dienen bestimmt sind. Dies betrifft insbeson-
dere Veranstaltungen des Verfassungsgerichts, 
der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und an-
derer Behörden, Stellen oder Einrichtungen, die 
öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen. 
Nicht eingeschränkt wird ferner das Selbstorgani-
sationsrecht des Landtages, der Gemeinden, und 
Gemeindeverbände. Dafür notwendige Räumlich-
keiten können unabhängig von ihrem sonstigen 
Bestimmungszweck hierfür genutzt werden.

2. unvermeidbare Zusammenkünfte und Ansammlun-
gen soweit die Teilnehmenden aus geschäftlichen, 
beruflichen oder dienstlichen sowie aus prüfungs- 
oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar 
zusammenarbeiten oder bestimmungsgemäß zu-
mindest kurzfristig zusammenkommen müssen, 
beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr.

3. die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren, Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderung und Pfle-
gebedürftigen, unabhängig von der Zugehörigkeit 
zum Hausstand, sofern dadurch eine Gesamtper-
sonenzahl von sechs nicht überschritten wird.

(5) Bestattungen und Hochzeiten sind auf das unbe-
dingt notwendige Maß an Teilnehmern zu beschränken. 

§ 3 
Versammlungen 

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen 
unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen 
mit mehr als den in § 2 Absatz 2 benannten Personen 
dürfen nicht stattfinden.

(2) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
für Demonstrationen nach Durchführung einer indi-
viduellen Verhältnismäßigkeitsprüfung Ausnahmen 
zulassen, wenn die Veranstalter die Einhaltung der 
für den Schutz der Bevölkerung vor Infektionen er-
forderlichen Maßnahmen sichergestellt haben.

§ 4 
Inseln, Halligen und Warften 

(1) Der Zutritt zu den Inseln, Halligen und Warften 
an Nord- und Ostsee mit Ausnahme von Nordstrand 
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ist Personen untersagt, die nicht ihre Hauptwohnung 
an diesen Orten haben.

(2) Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind 
Personen, die

1. aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
eines Werkvertrages oder eines Dienst- oder Ar-
beitsauftrages zum Zweck der Arbeitsaufnahme 
die Insel betreten;

2. die medizinische, notfallmedizinische, geburtshel-
fende und pflegerische Versorgung sicherstellen;

3. die Versorgung der Inselbewohnerinnen und -be-
wohner mit Gütern des täglichen Bedarfs sicher-
stellen;

4. aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses ers-
ten Grades oder als Ehegatten oder Lebenspartne-
rin oder Lebenspartner zu einer Bewohnerin oder 
einem Bewohner mit erstem Wohnsitz auf der 
Insel zur Sorge oder Pflege verpflichtet sind;

5. als Journalisten über eine Sonderakkreditierung 
durch die Landesregierung verfügen.

§ 5 
Gaststätten

(1) Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststätten-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 
2017 (BGBl. I S. 420), sind zu schließen. 

(2) Gaststätten und gastronomische Lieferdienste 
dürfen Leistungen im Rahmen eines Außerhausver-
kaufs von mitnahmefähigen Speisen für den tägli-
chen Bedarf nach telefonischer oder elektronischer 
Bestellung erbringen, sofern Wartezeiten in der 
Regel nicht anfallen und ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zwischen den Wartenden sichergestellt 
ist. Bei Autobahnraststätten und Autohöfen ist eine 
Vorbestellung nicht erforderlich. Nicht ortsgebundene 
oder temporäre Angebote für den Außerhausverkauf 
von mitnahmefähigen Speisen sind ausnahmslos zu 
schließen. Das Nähere, insbesondere weitere Ein-
schränkungen beim Außerhausverkauf, legt das für 
Gesundheit zuständige Ministerium fest. § 11 Absatz 1 
gilt entsprechend.

§ 6 
Einzelhandel, Dienstleister, Handwerker,  

Gesundheits- und Heilberufe, Einrichtungen,  
sonstige Stätten

(1) Sämtliche Verkaufs- und Warenausgabestellen 
des Einzelhandels einschließlich mobiler Verkaufs- 
und Warenausgabestellen sind zu schließen, sofern 
es sich nicht um Einzelhandelsbetriebe für Lebens- 
und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und Liefer-
dienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäu-
ser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, 
Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungs-
verkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, 

Lebensmittelausgabestellen (Tafeln) oder den Groß-
handel handelt. Im Falle von Mischsortimenten darf 
die Verkaufsstelle nur öffnen, wenn die erlaubten 
Sortimentsteile überwiegen; das Nebensortiment 
darf in diesem Fall weiter verkauft werden.

(2) Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätig-
keit nachgehen, sofern ein enger persönlicher Kontakt 
zum Kunden ausgeschlossen ist. Die Tätigkeiten des 
Gesundheitshandwerks sind trotz einer engen persön-
lichen Nähe nach Satz 1 erlaubt. Neben dem Verkauf 
der notwendigen Produkte des Gesundheitshand-
werks ist bei den erlaubten Betrieben des Satzes 1 
ein Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör zulässig. 
Tätigkeiten der Gesundheits- und Heilberufe mit en-
ger persönlicher Nähe zum Patienten sind insoweit 
gestattet, sofern sie medizinisch akut geboten sind. 

(3) Ferner sind zu schließen

1. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Cafés und 
ähnliche Betriebe, 

2. Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähn-
liche Einrichtungen, 

3. Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tier-
parks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch 
außerhalb von geschlossenen Räumen), Spiel-
plätze, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

4. Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen,

5. Betriebe des Prostitutionsgewerbes,

6. öffentliche und private Sportanlagen (drinnen und 
draußen), Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstu-
dios und ähnliche Einrichtungen,

7. Bibliotheken,

8. Sportboothäfen.

Gewerbliche Tätigkeiten von Handwerksbetrieben 
sind in Einrichtungen nach Satz 1 dieses Absatzes 
weiterhin zulässig. Für Einrichtungen nach Satz 1 
Nummer 7 können die Hochschulen Ausnahmen für 
Forschende und für Lehrpersonal zulassen, soweit 
es zur Vorbereitung der Lehre im Sommersemester 
2020 erforderlich ist. 

(4) Für die Nutzung von Sportanlagen durch Berufs-
sportlerinnen und Berufssportler sowie durch Ka-
derathletinnen und Kaderathleten zur Vorbereitung 
auf die Olympischen Spiele im Jahr 2021 kann die 
zuständige Behörde Ausnahmen unter der Bedingung 
zulassen, dass ein individuelles Hygienekonzept um-
gesetzt und der Ausschluss des Zugangs für weitere 
Personen sichergestellt wird.

§ 7 
Bildungseinrichtungen, Zusammenkünfte 

in Einrichtungen von Glaubens- und  
Weltanschauungsgemeinschaften

(1) Die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshoch-
schulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen 
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und privaten Bildungseinrichtungen im außerschuli-
schen Bereich ist untersagt.

(2) Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Syna-
gogen und der Glaubens- und Weltanschauungsge-
meinschaften, sind untersagt

§ 8 
Kur- und Rehabilitationseinrichtungen sowie 

teilstationäre Pflegeeinrichtungen 

(1) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
sind Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen un-
tersagt. Von dem Verbot nach Satz 1 sind Leistungen 
der Anschlussheilbehandlung, als benanntes Entlas-
tungskrankenhaus erbrachte akutstationäre Leistun-
gen sowie die Nutzung als Ausweicheinrichtung der 
stationären Altenpflege ausgenommen. Diese sind 
vorrangig für Patientinnen und Patienten aus Schles-
wig-Holstein und Hamburg zu erbringen. Satz 1 bis 3 
gelten auch für psychosomatische Reha-Kliniken. Für 
Patientinnen, Patienten und betreute Personen, die 
bis zum 16. März 2020 Maßnahmen nach Satz 1 
und 4 begonnen haben, dürfen die Maßnahmen 
durchgeführt werden.

(2) In Einrichtungen, in denen ältere, behinderte oder 
pflegebedürftige Personen teilstationär untergebracht 
und verpflegt werden können (Tages- oder Nacht-
pflege), dürfen keine Personen mehr versorgt werden. 
Von dem Verbot nach Satz 1 sind solche pflegebedürf-
tigen Personen ausgenommen, die von Angehörigen 
versorgt und betreut werden, die in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur Beschäftigte im Sinne von § 10 
dieser Verordnung sind. Von dem Verbot sind ebenfalls 
solche pflegebedürftigen Personen ausgenommen, die 
einen täglichen Pflege- und Betreuungsaufwand benö-
tigen, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen 
werden kann. Für diese Personen soll nach Möglichkeit 
ein Notbetrieb nach Entscheidung der Einrichtungslei-
tung sichergestellt werden. 

§ 9  
Hygienestandards

Bei den nach den §§ 1 bis 8 zugelassenen Ver-
kaufsstellen, Tätigkeiten und Zusammenkünften ist 
die Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, 
insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-
Institutes, sicherzustellen. Die entsprechenden Hin-
weise des Robert Koch-Institutes sind in geeigneter 
Form zu berücksichtigen.

§ 10 
Kritische Infrastrukturen

(1) Zu den kritischen Infrastrukturen im Sinne dieser 
Verordnung zählen folgende Bereiche:

 1.  Energie: Strom-, Gas- und Kraftstoffversorgung 
gemäß § 2 BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) 
vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903),

 2.  Wasser: Öffentliche Wasserversorgung und öf-
fentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 3 BSI-
KritisV, Gewässerunterhaltung, Betrieb von Ent-
wässerungsanlagen,

 3.  Ernährung, Hygiene (Produktion, Groß- und Ein-
zelhandel), einschließlich Zulieferung und Logis-
tik, gemäß § 4 BSI-KritisV,

 4.  Informationstechnik und Telekommunikation ein-
schließlich der Einrichtung zur Entstörung und Auf-
rechterhaltung der Netze gemäß § 5 BSI-KritisV,

 5.  Gesundheit: Krankenhäuser, Rettungsdienst, 
ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege, 
Niedergelassener Bereich, Medizinprodukte-
hersteller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, 
Labore gemäß § 6 BSI-KritisV, sowie die für 
den ordnungsgemäßen Betrieb einer stationä-
ren Pflegeeinrichtung erforderlichen Dienstleis-
tungen (Nahrungsversorgung, Hauswirtschaft, 
Reinigung),

 6.  Finanzen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers 
gemäß § 7 BSI-KritisV,

 7.  Transport und Verkehr, einschließlich der Logistik 
für die kritischen Infrastrukturen, öffentlicher 
Personennahverkehr, gemäß § 8 BSI-KritisV,

 8.  Entsorgung, insbesondere Abfallentsorgung,

 9.  Medien und Kultur: Risiko- und Krisenkommuni-
kation,

10.  Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung, ins-
besondere Regierung und Parlament, Polizei, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justiz, Veteri-
närwesen, Küstenschutz, Hochwasserschutz, 

11.  Grundschullehrkräfte, soweit diese zur Auf-
rechterhaltung einer Notbetreuung eingesetzt 
werden; Sonderpädagoginnen an Förderzentren 
mit Internatsbetrieb; in Kindertageseinrichtun-
gen Tätige, soweit diese zur Aufrechterhaltung 
einer Notbetreuung eingesetzt werden, sowie 
Kindertagespflegepersonen, 

12.  Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, stationäre 
Gefährdetenhilfe, stationäre Einrichtungen der 
Jugendhilfe und ambulante sowie teilstationäre 
Angebote der Jugendhilfe als notwendige Vor-
aussetzung für die Gewährleistung des Kindes-
wohls nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. 

(2) Dabei sind nur solche Personen erfasst, deren Tä-
tigkeit für die Kernaufgaben der Infrastruktur relevant 
ist. Die betreuungspflichtigen Angehörigen haben 
dies durch die Angabe ihres Berufes gegenüber der 
Einrichtung zu dokumentieren.

§ 11 
Positivliste, weitere Maßnahmen

(1) Dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
ist es erlaubt, eine Liste auf den Internetseiten der 
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. April 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/
Landesverordnung_Corona.html erfolgt.

Landesverordnung 
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 

Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO)
Vom 8. April 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-10

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587), verordnet die Landesregierung:  

§ 1 
Beherbergung

Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplät-
zen, Wohnmobilstellplätzen, Yacht- und Sportboothä-
fen sowie privaten und gewerblichen Vermietern von 

Landesregierung zu veröffentlichen, aus der die er-
laubten Verkaufsstellen nach § 6 Absatz 1 und die 
erlaubten Dienstleistungs-, Behandlungs- und Hand-
werkstätigkeiten nach § 6 Absatz 2 festgelegt sind.

(2) Das Recht der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Von diesen Behörden 
geplante, weitergehende Maßnahmen sind dem für 
Gesundheit zuständigen Ministerium einen Tag vor-
her bekannt zu geben.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

 1.  entgegen § 1 Personen beherbergt oder eine der 
dort genannten Einrichtungen öffnet,

 2.  entgegen § 2 Absatz 1 nach Schleswig-Holstein 
einreist,

 3.  entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 sich im öffentli-
chen Raum aufhält,

 4.  entgegen § 2 Absatz 3 an Veranstaltungen, Zu-
sammenkünften oder Ansammlungen teilnimmt,

 5.  entgegen § 3 Absatz 1 an Versammlungen teil-
nimmt,

 6.  entgegen § 4 Inseln, Halligen und Warften betritt,

 7.  entgegen § 5 Absatz 1 eine Gaststätte geöffnet 
hält,

 8.  entgegen § 6 Absatz 1 eine Verkaufs- und Wa-
renausgabestelle geöffnet hält,

 9.  entgegen § 6 Absatz 3 eine der dort genannten 
Einrichtungen geöffnet hält,

10.  entgegen § 7 an einer Zusammenkunft teil-
nimmt,

11.  entgegen § 8 Absatz 1 Vorsorge- oder Rehabi-
litationsmaßnahmen erbringt,

12.  entgegen § 8 Absatz 2 Leistungen der Tages- 
oder Nachtpflege erbringt oder

13.  entgegen § 9 Satz 1 Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts nicht befolgt.

§ 13 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die SARS-CoV-2-Be-
kämpfungsverordnung vom 23. März 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 171)*) außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 19. April 2020 außer 
Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. April 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-8
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Ferienwohnungen und -häusern und vergleichbaren 
Angeboten ist es untersagt, Personen zu touristi-
schen Zwecken zu beherbergen. Einrichtungen, die 
ausschließlich touristischen Zwecken dienen, sind 
zu schließen. Zu schließen sind auch nicht erlaub-
nispflichtige Einrichtungen zur Beherbergung von 
Kindern und Jugendlichen wie insbesondere Jugend-
freizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, 
Jugendherbergen, Schullandheime, Ferienlager und 
Jugendzeltlager.

§ 2 
Reisen nach Schleswig-Holstein; öffentliche und 

private Veranstaltungen; Kontaktverbote

(1) Reisen aus touristischem Anlass nach Schleswig-
Holstein sind untersagt. Dies gilt auch für Reisen, die 
zu Freizeitzwecken, zu Fortbildungszwecken oder zur 
Entgegennahme von vermeidbaren oder aufschieb-
baren Maßnahmen der medizinischen Versorgung, 
Vorsorge oder Rehabilitation unternommen werden. 

(2) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur al-
lein, in Begleitung von im selben Haushalt leben-
den Personen und einer weiteren Person gestattet. 
Kontakte zu anderen als den in Satz 1 genannten 
Personen sind auf ein absolut notwendiges Minimum 
zu reduzieren und es ist, wo immer möglich, ein Min-
destabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

(3) Öffentliche und private Veranstaltungen sowie 
öffentliche Zusammenkünfte und Ansammlungen 
jeglicher Art mit mehr als den in Absatz 2 genann-
ten Personen sind untersagt. 

(3a) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 gelten 
nicht für Reisen zu oder für Zusammenkommen von 
Ehegatten, Geschiedenen, eingetragene Lebenspart-
nern, Lebensgefährten, Geschwistern und in gerader 
Linie Verwandten. Die Teilnehmerzahl eines solchen 
Zusammenkommens im privaten Raum sowie ent-
sprechender Zusammenkünfte im öffentlichen Raum 
darf insgesamt zehn Personen nicht übersteigen. 
Ausnahmsweise ist bei Haushalten mit mehr als zehn 
Personen die Zahl der tatsächlichen Mitglieder des 
Haushalts maßgeblich.

(4) Ausgenommen von den Verboten nach Absatz 2 
und 3 sind: 

1. Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 
Rechtspflege oder der Daseinsfür- und -vorsorge 
zu dienen bestimmt sind. Dies betrifft insbeson-
dere Veranstaltungen des Verfassungsgerichts, 
der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und an-
derer Behörden, Stellen oder Einrichtungen, die 
öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen. 
Nicht eingeschränkt wird ferner das Selbstorgani-
sationsrecht des Landtages, der Gemeinden, und 
Gemeindeverbände. Dafür notwendige Räumlich-
keiten können unabhängig von ihrem sonstigen 
Bestimmungszweck hierfür genutzt werden.

2. unvermeidbare Zusammenkünfte und Ansamm-
lungen soweit die Teilnehmenden aus geschäft-
lichen, beruflichen oder dienstlichen sowie aus 
prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen un-
mittelbar zusammenarbeiten oder bestimmungs-
gemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen 
müssen, beispielsweise im öffentlichen Personen-
nahverkehr.

3. die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren, Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderung und Pfle-
gebedürftigen, unabhängig von der Zugehörigkeit 
zum Hausstand, sofern dadurch eine Gesamtper-
sonenzahl von sechs nicht überschritten wird.

(5) Ausgenommen von den Verboten nach Absatz 2 
und 3 sind ferner Bestattungen und Hochzeiten. 
Diese sind jedoch auf das unbedingt notwendige 
Maß an Teilnehmern zu beschränken. 

§ 3 
Versammlungen

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen 
unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen 
mit mehr als den in § 2 Absatz 2 benannten Personen 
dürfen nicht stattfinden.

(2) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
für Demonstrationen nach Durchführung einer indi-
viduellen Verhältnismäßigkeitsprüfung Ausnahmen 
zulassen, wenn die Veranstalter die Einhaltung der 
für den Schutz der Bevölkerung vor Infektionen er-
forderlichen Maßnahmen sichergestellt haben.

§ 4 
Inseln und Halligen

(1) Der Zutritt zu den Inseln und Halligen an Nord- 
und Ostsee mit Ausnahme von Nordstrand ist Per-
sonen untersagt, die nicht ihre Hauptwohnung an 
diesen Orten haben.

(2) Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind 
Personen, die

1. aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
eines Werkvertrages oder eines Dienst- oder Ar-
beitsauftrages zum Zweck der Arbeitsaufnahme 
die Insel betreten;

2. die medizinische, notfallmedizinische, geburtshel-
fende und pflegerische Versorgung sicherstellen;

3. die Versorgung der Inselbewohnerinnen und -be-
wohner mit Gütern des täglichen Bedarfs sicher-
stellen;

4. aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses ers-
ten Grades oder als Ehegatten oder eingetragene 
Lebenspartnerin oder eingetragener Lebenspartner 
zu einer Bewohnerin oder einem Bewohner mit 
erstem Wohnsitz auf der Insel zur Sorge oder 
Pflege verpflichtet sind;

5. als Journalisten über eine Sonderakkreditierung 
durch die Landesregierung verfügen.
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§ 5 
Gaststätten

(1) Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststätten-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 
2017 (BGBl. I S. 420), sind zu schließen. 

(2) Gaststätten und gastronomische Lieferdienste dür-
fen Leistungen im Rahmen eines Außerhausverkaufs 
von mitnahmefähigen Speisen für den täglichen Be-
darf nach telefonischer oder elektronischer Bestellung 
erbringen, sofern Wartezeiten in der Regel nicht anfal-
len und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
den Wartenden sichergestellt ist. Der Verzehr ist im 
Umkreis von 100 Metern um die gastronomische Ein-
richtung mit einem Angebot nach Satz 1 untersagt. 
Bei Autobahnraststätten und Autohöfen und Drive-in-
Lokalen ist eine Vorbestellung nicht erforderlich. Nicht 
ortsgebundene oder temporäre Angebote für den Au-
ßerhausverkauf von mitnahmefähigen Speisen sind 
ausnahmslos zu schließen. Das Nähere, insbesondere 
weitere Einschränkungen beim Außerhausverkauf, legt 
das für Gesundheit zuständige Ministerium fest. § 11 
Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 6 
Einzelhandel, Dienstleister, Handwerker, 

Gesundheits- und Heilberufe, Einrichtungen, 
sonstige Stätten

(1) Sämtliche Verkaufs- und Warenausgabestellen 
des Einzelhandels einschließlich mobiler Verkaufs- 
und Warenausgabestellen sind zu schließen, sofern 
es sich nicht um Einzelhandelsbetriebe für Lebens- 
und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und Liefer-
dienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäu-
ser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, 
Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungs-
verkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, 
Lebensmittelausgabestellen (Tafeln) oder den Groß-
handel handelt. Im Falle von Mischsortimenten darf 
die Verkaufsstelle nur öffnen, wenn die erlaubten 
Sortimentsteile überwiegen; das Nebensortiment 
darf in diesem Fall weiter verkauft werden.

(2) Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätig-
keit nachgehen, sofern ein enger persönlicher Kontakt 
zum Kunden ausgeschlossen ist. Die Tätigkeiten des 
Gesundheitshandwerks sind trotz einer engen persön-
lichen Nähe nach Satz 1 erlaubt. Neben dem Verkauf 
der notwendigen Produkte des Gesundheitshand-
werks ist bei den erlaubten Betrieben des Satzes 1 
ein Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör zulässig. 
Tätigkeiten der Gesundheits- und Heilberufe mit en-
ger persönlicher Nähe zum Patienten sind insoweit 
gestattet, sofern sie medizinisch akut geboten sind. 

(3) Ferner sind zu schließen

1. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Cafés und 
ähnliche Betriebe, 

2. Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähn-
liche Einrichtungen, 

3. Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tier-
parks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch 
außerhalb von geschlossenen Räumen), Spiel-
plätze, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

4. Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen,

5. Betriebe des Prostitutionsgewerbes,

6. öffentliche und private Sportanlagen (drinnen und 
draußen), Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstu-
dios und ähnliche Einrichtungen,

7. Bibliotheken,

8. Sportboothäfen.

Gewerbliche Tätigkeiten von Handwerksbetrieben 
sind in Einrichtungen nach Satz 1 dieses Absatzes 
weiterhin zulässig. Für Einrichtungen nach Satz 1 
Nummer 7 können die Hochschulen Ausnahmen für 
Forschende und für Lehrpersonal zulassen, soweit 
es zur Vorbereitung der Lehre im Sommersemester 
2020 erforderlich ist. 

(4) Für die Nutzung von Sportanlagen durch Berufs-
sportlerinnen und Berufssportler sowie durch Kader-
athletinnen und Kaderathleten sowie deren Trainerin-
nen und Trainer zur Vorbereitung auf die Olympischen 
und Paralympischen Spiele im Jahr 2021 kann die 
zuständige Behörde Ausnahmen unter der Bedingung 
zulassen, dass ein individuelles Hygienekonzept um-
gesetzt und der Ausschluss des Zugangs für weitere 
Personen sichergestellt wird. Das für Sport zustän-
dige Ministerium ist über die Ausnahmegenehmigung 
zu unterrichten.

§ 7 
Zusammenkünfte in Bildungseinrichtungen 
und in Einrichtungen von Glaubens- und  

Weltanschauungsgemeinschaften

(1) Zusammenkünfte zur Wahrnehmung von Angebo-
ten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonsti-
gen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich sind untersagt.

(2) Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synago-
gen und der Glaubens- und Weltanschauungsgemein-
schaften mit mehr als den in § 2 Absatz 2 Satz 1 
genannten Personen sind untersagt.

§ 8 
Kur- und Rehabilitationseinrichtungen sowie  

teilstationäre Pflegeeinrichtungen 

(1) In Vorsorge - und Rehabilitationseinrichtungen 
sind Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen unter-
sagt. Von dem Verbot nach Satz 1 sind Leistungen 
der Anschlussheilbehandlung, als benanntes Entlas-
tungskrankenhaus erbrachte akutstationäre Leistun-
gen sowie die Nutzung als Ausweicheinrichtung der 
stationären Altenpflege ausgenommen. Diese sind 
vorrangig für Patientinnen und Patienten aus Schles-
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wig-Holstein und Hamburg zu erbringen. Satz 1 bis 3 
gelten auch für psychosomatische Reha-Kliniken. Für 
Patientinnen, Patienten und betreute Personen, die 
bis zum 16. März 2020 Maßnahmen nach Satz 1 
und 4 begonnen haben, dürfen die Maßnahmen 
durchgeführt werden.

(2) In Einrichtungen, in denen ältere, behinderte oder 
pflegebedürftige Personen teilstationär untergebracht 
und verpflegt werden können (Tages- oder Nacht-
pflege), dürfen keine Personen mehr versorgt werden. 
Von dem Verbot nach Satz 1 sind solche pflegebedürf-
tigen Personen ausgenommen, die von Angehörigen 
versorgt und betreut werden, die in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur Beschäftigte im Sinne von § 10 
dieser Verordnung sind. Von dem Verbot sind ebenfalls 
solche pflegebedürftigen Personen ausgenommen, die 
einen täglichen Pflege- und Betreuungsaufwand benö-
tigen, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen 
werden kann. Für diese Personen soll nach Möglichkeit 
ein Notbetrieb nach Entscheidung der Einrichtungslei-
tung sichergestellt werden. 

§ 9  
Hygienestandards

Bei den nach den §§ 1 bis 8 zugelassenen Ver-
kaufsstellen, Tätigkeiten und Zusammenkünften ist 
die Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, 
insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-
Institutes, sicherzustellen. Die entsprechenden Hin-
weise des Robert Koch-Institutes sind in geeigneter 
Form zu berücksichtigen.

§ 10 
Kritische Infrastrukturen

(1) Zu den kritischen Infrastrukturen im Sinne dieser 
Verordnung zählen folgende Bereiche:

 1.  Energie: Strom-, Gas- und Kraftstoffversorgung 
gemäß § 2 BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) 
vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903),

 2.  Wasser: Öffentliche Wasserversorgung und öf-
fentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 3 BSI-
KritisV, Gewässerunterhaltung, Betrieb von Ent-
wässerungsanlagen,

 3.  Ernährung, Hygiene (Produktion, Groß- und Ein-
zelhandel), einschließlich Zulieferung und Logis-
tik, gemäß § 4 BSI-KritisV,

 4.  Informationstechnik und Telekommunikation ein-
schließlich der Einrichtung zur Entstörung und Auf-
rechterhaltung der Netze gemäß § 5 BSI-KritisV,

 5.  Gesundheit: Krankenhäuser, Rettungsdienst, 
ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege, 
Niedergelassener Bereich, Medizinprodukteher-
steller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, La-
bore, Sanitätsdienste der Bundeswehr gemäß 
§ 6 BSI-KritisV, sowie die für den ordnungsge-

mäßen Betrieb einer stationären Pflegeeinrich-
tung erforderlichen Dienstleistungen (Nahrungs-
versorgung, Hauswirtschaft, Reinigung),

 6.  Finanzen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers 
gemäß § 7 BSI-KritisV,

 7.  Transport und Verkehr, einschließlich der Logistik 
für die kritischen Infrastrukturen, öffentlicher 
Personennahverkehr, gemäß § 8 BSI-KritisV,

 8.  Entsorgung, insbesondere Abfallentsorgung,

 9.  Medien und Kultur: Risiko- und Krisenkommuni-
kation,

10.  Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung, ins-
besondere Regierung und Parlament, Polizei, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justiz, Veteri-
närwesen, Küstenschutz, Hochwasserschutz, 

11.  Grundschullehrkräfte, soweit diese zur Auf-
rechterhaltung einer Notbetreuung eingesetzt 
werden; Sonderpädagoginnen an Förderzentren 
mit Internatsbetrieb; in Kindertageseinrichtun-
gen Tätige, soweit diese zur Aufrechterhaltung 
einer Notbetreuung eingesetzt werden, sowie 
Kindertagespflegepersonen, 

12.  Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, stationäre 
Gefährdetenhilfe, stationäre Einrichtungen der 
Jugendhilfe und ambulante sowie teilstationäre 
Angebote der Jugendhilfe als notwendige Vor-
aussetzung für die Gewährleistung des Kindes-
wohls nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. 

(2) Dabei sind nur solche Personen erfasst, deren Tä-
tigkeit für die Kernaufgaben der Infrastruktur relevant 
ist. Die betreuungspflichtigen Angehörigen haben 
dies durch die Angabe ihres Berufes gegenüber der 
Einrichtung zu dokumentieren.

§ 11 
Positivliste, weitere Maßnahmen

(1) Das für Gesundheit zuständigen Ministerium 
wird ermächtigt, eine Liste auf den Internetseiten 
der Landesregierung zu veröffentlichen, aus der die 
erlaubten Verkaufsstellen nach § 6 Absatz 1 und die 
erlaubten Dienstleistungs-, Behandlungs- und Hand-
werkstätigkeiten nach § 6 Absatz 2 hervorgehen.

(2) Das Recht der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Von diesen Behörden 
geplante, weitergehende Maßnahmen sind dem für 
Gesundheit zuständigen Ministerium einen Tag vor 
Bekanntgabe anzuzeigen.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig



182 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 30. April 2020 Nr. 6

Landesverordnung 
über die stationäre Vermittlung von Sportwetten  

(Sportwettvermittlungsverordnung - SVVO)
Vom 8. April 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2186-20-1

Aufgrund des § 3 Absatz 5 Satz 3, § 10 Nummer 1 
und 5 des Gesetzes zur Ausführung des Ersten 
Staatsvertrages zur Änderung des Staatsvertrages 
zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 1. Feb-
ruar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 64), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Januar 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 4), verordnet das Ministerium 
für Inneres, ländliche Räume und Integration:

Teil 1 
Begriffsbestimmungen

§ 1 
Formen der stationären Vermittlung

(1) Die stationäre Vermittlung von Sportwetten er-
folgt über Wettlokale, Wettbüros und Wettannahme-
stellen (Wettvermittlungsstellen). Die bauplanungs-
rechtliche Einordnung von Wettvermittlungsstellen 
als Vergnügungsstätten richtet sich nach den Vor-
schriften der Baunutzungsverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786).

(2) Ein Wettlokal ist eine Räumlichkeit, deren überwie-
gender Betriebszweck darin besteht, an Wettschaltern 

oder automatisierten Wettterminals die Gelegenheit 
zum Abschluss von Sportwetten anzubieten, und in 
welcher darüber hinaus durch die Bereitstellung von 
Fernsehgeräten oder anderen technischen Einrichtun-
gen das Verfolgen von Live-Übertragungen bewetteter 
Sportereignisse vor Ort ermöglicht wird.

(3) Ein Wettbüro ist eine Räumlichkeit, deren über-
wiegender Betriebszweck darin besteht, an Wett-
schaltern oder automatisierten Wettterminals die 
Gelegenheit zum Abschluss von Sportwetten anzu-
bieten, ohne dass technische Einrichtungen zur Ver-
folgung von Live-Übertragungen bewetteter Sport-
ereignisse bereitgestellt werden.

(4) Eine Wettannahmestelle ist eine Räumlichkeit, 
deren überwiegender Betriebszweck nicht darin be-
steht, die Gelegenheit zum Abschluss von Sportwet-
ten an Wettschaltern oder automatisierten Wettter-
minals anzubieten. Sofern in einer Wettannahme-
stelle Fernsehgeräte oder andere technische Einrich-
tungen bereitgestellt werden, die das Verfolgen von 
Live-Übertragungen der bewetteten Sportereignisse 
ermöglichen, gelten die Vorschriften für Wettlokale 
mit Ausnahme des § 9 Absatz 1 entsprechend.

 1.  entgegen § 1 Personen beherbergt oder eine der 
dort genannten Einrichtungen geöffnet hält,

 2.  entgegen § 2 Absatz 1 nach Schleswig-Holstein 
einreist,

 3.  entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 sich im öffentli-
chen Raum aufhält,

 4.  entgegen § 2 Absatz 3 an öffentlichen Zusam-
menkünften, Veranstaltungen oder Ansammlun-
gen teilnimmt,

 5.  entgegen § 3 Absatz 1 an Versammlungen teil-
nimmt,

 6.  entgegen § 4 Inseln oder Halligen betritt,

 7.  entgegen § 5 Absatz 1 eine Gaststätte geöffnet 
hält,

 8.  entgegen § 6 Absatz 1 eine Verkaufs- und Wa-
renausgabestelle geöffnet hält,

 9.  entgegen § 6 Absatz 3 eine der dort genannten 
Einrichtungen geöffnet hält,

10.  entgegen § 7 an einer Zusammenkunft teil-
nimmt,

11.  entgegen § 9 Satz 1 Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts nicht befolgt.

§ 13 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die SARS-CoV-2-Be-
kämpfungsverordnung vom 2. April 2020 (ersatzver-
kündet am 2. April 2020 auf der Internetseite https:// 
www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coro-
navirus/Erlasse/200323 Landesverordnung Corona.
html) (GVOBl. Schl.-H. S. 174)*) außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 19. April 2020 außer 
Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. April 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister
  für Soziales, Gesundheit, 
  Jugend, Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-9
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§ 2 
Beteiligte

(1) Zuständige Behörde für die Erteilung von Erlaub-
nissen für die stationäre Sportwettvermittlung ist 
gemäß § 3 Absatz 6 des Gesetzes zur Ausführung 
des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des Staats-
vertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 
1. Februar 2013 (Erster GlüÄndStV AG) das Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
des Landes Schleswig-Holstein (Erlaubnisbehörde).

(2) Veranstalter von Sportwetten ist der Inhaber einer 
Konzession nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 4a des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen 
in Deutschland vom 15. Dezember 2011 (Glücks-
spielstaatsvertrag – GlüStV).

(3) Vermittler von Sportwetten im stationären Bereich 
ist der Inhaber einer Vermittlungserlaubnis nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 10a Absatz 4 
Satz 2 GlüStV, der über eine Wettvermittlungsstelle 
verantwortlich die Möglichkeit zum Abschluss von 
Sportwetten eröffnet. Vermittler kann eine natürliche 
oder juristische Person sein.

§ 3 
Kundenkarte

(1) Eine Kundenkarte ist eine vom Veranstalter im 
Rahmen der Erstregistrierung von Spielerinnen und 
Spielern zu Identifizierungszwecken auszugebende 
Chip-Karte. Auf dem Chip sind nur die nach § 7 Ab-
satz 2 Satz 1 vorgeschriebenen Daten zu speichern.

(2) Abweichend von Absatz 1 können auch sons-
tige Karten zu Identifizierungszwecken zugelassen 
werden. Hierfür ist die vorherige Einwilligung der 
Erlaubnisbehörde einzuholen.

Teil 2 
Verfahren

§ 4 
Antragstellung

Der Veranstalter stellt für den für ihn tätigen Ver-
mittler bei der Erlaubnisbehörde einen Antrag für 
jede Wettvermittlungsstelle gemäß den Vorschriften 
dieser Verordnung.

§ 5 
Voraussetzungen

(1) Eine Sportwettvermittlung ist nur an Veranstalter 
mit einer Konzession nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 4a GlüStV, die zum stationären 
Sportwettvertrieb berechtigt, zulässig. Der Veran-
stalter hat die Erfüllung dieser Anforderung bei An-
tragstellung durch Vorlage der Konzession gegenüber 
der Erlaubnisbehörde nachzuweisen.

(2) Eine Erlaubnis für eine Wettvermittlungsstelle 
darf nur dann erteilt werden, wenn bei Antragstel-
lung nachgewiesen ist, dass der Vermittler nach den 
Vorschriften dieser Verordnung zuverlässig und leis-
tungsfähig ist. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

die beantragte stationäre Vermittlung von Sportwet-
ten den Zielen des § 1 GlüStV zuwiderläuft, der 
Vermittler unzuverlässig ist oder eine Unzulässigkeit 
der Sportwettvermittlung nach § 3 Absatz 5 Erster 
GlüÄndStV AG vorliegt.

(3) Für jede Wettvermittlungsstelle sind neben einem 
vollständig ausgefüllten Antragsformular (Anlage 1) 
folgende Unterlagen vorzulegen:

 1.  Lückenloser Lebenslauf des Vermittlers mit des-
sen eigenhändiger Unterschrift, welcher die fol-
genden Angaben enthalten muss:

a) den vollständigen Namen,

b) den Geburtsnamen,

c) das Geburtsdatum,

d) den Geburtsort und das Geburtsland,

e) die Anschrift des Hauptwohnsitzes,

f) die Staatsangehörigkeit,

g) die berufliche Qualifikation einschließlich der 
erworbenen Abschlüsse,

 2.  maßstabsgerechter (1:100) Grundrissplan der 
Räumlichkeiten der Wettvermittlungsstelle ein-
schließlich der geplanten Standorte für Wett-
schalter, Wettterminals und der technischen 
Geräte für Live-Übertragungen,

 3.  maßstabsgerechter (1:500) Lageplan, aus dem 
die Lage der Wettvermittlungsstelle innerhalb 
des Gebäudes oder Gebäudekomplexes ersicht-
lich ist; der Lageplan ist nicht erforderlich, wenn 
die Wettvermittlungsstelle der einzige Gewerbe-
betrieb unter der im Antrag genannten Postan-
schrift ist,

 4.  Bestätigung der zuständigen örtlichen Ordnungs-
behörde über die Vereinbarkeit mit den Vorgaben 
des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2,

 5.  Bestätigung der zuständigen Behörde über die 
Vereinbarkeit der Wettvermittlungsstelle mit der 
kommunalen Bauleitplanung, wobei ein positiver 
Bauvorbescheid oder eine Baugenehmigung für 
die Wettvermittlungsstelle in der beantragten 
Form als gleichwertig anzusehen ist,

 6.  Führungszeugnis gemäß § 30 Absatz 5 oder § 31 
des Bundeszentralregistergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. September 
1984 (BGBl. I S. 1229, ber. 1985 S. 195), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510), sowie 
ein Auszug aus dem deutschen Gewerbezent-
ralregister gemäß § 150 Absatz 5 Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
22. November 2019 (BGBl. I S. 1746), für den 
Vermittler, welche beide zum Zeitpunkt der An-
tragstellung nicht älter als drei Monate sein dür-

Anl. 1
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fen und im Original oder als beglaubigte Kopie 
vorzulegen sind,

 7.  Bonitätsauskunft über den Vermittler, die im 
Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei 
Monate sein darf; sie ist im Original oder als 
beglaubigte Kopie vorzulegen,

 8.  schriftliche Bestätigung des Vermittlers, dass 
dieser beziehungsweise alle vertretungsbefugten 
Personen sowie das gesamte mit der Vermitt-
lung von Sportwetten betraute Personal bezüg-
lich ihrer Pflichten nach den glücksspielrelevan-
ten Vorschriften, insbesondere hinsichtlich des 
Minderjährigen- und Spielerschutzes sowie der 
Handhabung der technischen Geräte, unterwie-
sen wurden,

 9.  Kopie des Vertrages zwischen Veranstalter und 
Vermittler über die Sportwettvermittlung,

10.  Vordruck über die Erklärungen zur stationären 
Vermittlung von Sportwetten (Anlage 2) mit ei-
genhändiger Unterschrift des Vermittlers.

Der Antrag bedarf der Schriftform. Die elektronische 
Form ist ausgeschlossen. Sollte es sich bei dem Ver-
mittler um eine juristische Person handeln, sind die 
Unterlagen nach den Nummern 1, 6 und 7 für alle 
vertretungsbefugten Personen vorzulegen. Darüber 
hinaus sind für juristische Personen eine beglaubigte 
Kopie des Gesellschaftsvertrages und der Satzung, 
ein Auszug aus dem Handels- oder Vereinsregister 
sowie ein Gewerbezentralregisterauszug für die ju-
ristische Person selbst einzureichen.

(4) Unzulässig ist die Vermittlung von Sportwetten 
in Räumlichkeiten,

1. in denen der Ausschank, Konsum oder Verkauf 
von alkoholhaltigen Getränken stattfindet,

2. die sich in einem Gebäude oder Gebäudekomplex 
befinden, in dem eine Spielhalle oder Spielbank 
betrieben wird,

3. die einen Mindestabstand von 100 Metern Luft-
linie zu bestehenden Bildungseinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche, Einrichtungen der Ju-
gendarbeit sowie Suchtberatungs- und Suchtbe-
handlungsstätten unterschreiten,

4. in denen Geldspielgeräte im Sinne des § 33c Ab-
satz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt werden 
oder

5. in denen keine ständige Anwesenheit des Vermitt-
lers oder geschulten Personals zur Wahrnehmung 
der Pflichten nach §§ 9 und 12 vor Ort gewähr-
leistet ist.

Die Vermittlung ist auch dann unzulässig, wenn zwi-
schen den Räumlichkeiten für die Sportwettvermitt-
lung und angrenzenden Räumlichkeiten, in denen ein 
Angebot nach Nummer 1 oder Nummer 4 vorgehalten 
wird, keine vollständige bauliche Trennung besteht.

(5) Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Ver-
ordnung.

§ 6 
Erlaubniserteilung

(1) Die Erlaubnis für die stationäre Sportwettvermitt-
lung wird schriftlich erteilt (Erlaubnisbescheid). Sie 
ist nicht übertragbar und darf nicht einem Dritten 
zur Ausübung überlassen werden.

(2) Der Veranstalter ist Adressat des Erlaubnisbe-
scheides. Er hat dem Vermittler unverzüglich nach 
Erhalt des Erlaubnisbescheides einen Abdruck zur 
Verfügung zu stellen.

(3) Der Vermittler hat den Abdruck des Erlaubnisbe-
scheides in der Wettvermittlungsstelle an gut sicht-
barer Stelle auszulegen.

Teil 3 
Pflichten des Veranstalters und des Vermittlers

§ 7 
Anforderungen an die Kundenkarte

(1) Der Veranstalter ist für die Erfüllung der Anforde-
rungen an die Kundenkarte verantwortlich.

(2) Auf dem Chip der Kundenkarte ist die Identifika-
tionsnummer des Veranstalters für die Spielerin oder 
den Spieler zu hinterlegen, die für das Spielkonto 
eingerichtet wurde. Die Speicherung weiterer Daten 
bedarf der Zustimmung der Erlaubnisbehörde. Darü-
ber hinaus ist die Kundenkarte durch eine Persönli-
che Identifikationsnummer (PIN) vor Missbrauch zu 
schützen. Die PIN ist der Spielerin oder dem Spieler 
in schriftlicher oder elektronischer Form vertraulich 
mitzuteilen. Dabei ist auf die Verpflichtung der Spie-
lerin oder des Spielers zur Geheimhaltung der PIN 
ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Der Abschluss von Sportwetten sowie der Zu-
griff auf das Spielkonto darf erst nach dem Einlesen 
der Kundenkarte und der Eingabe der PIN am Wett-
schalter oder durch das automatisierte Wetttermi-
nal technisch ermöglicht werden. Bei Entfernen der 
Kundenkarte aus dem Lesegerät ist das Spielkonto 
sofort automatisch zu schließen. Verbleibt eine nach 
§ 3 Absatz 2 genehmigte Kundenkarte nach dem 
Einlesen nicht im Lesegerät, ist durch geeignete 
technische Maßnahmen eine mit Satz 2 vergleich-
bare Sicherung des Spielkontos vor Fremdzugriff zu 
gewährleisten.

(4) Das Datenverarbeitungssystem des Veranstalters 
muss die Möglichkeit vorsehen, Kundenkarten für 
den Fall eines Diebstahls oder der Weitergabe an 
Dritte zentral zu sperren.

§ 8 
Einrichtung der Technik

(1) Die Einrichtung, Wartung und Reparatur der tech-
nischen Ausstattung, die für die Vermittlung der Wet-
ten benötigt wird, hat durch den Veranstalter oder 
eine von diesem beauftragte Fachfirma zu erfolgen. 

Anl.
 2
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Dem Vermittler und dessen Personal dürfen keine 
Administrationsrechte für das IT-System eingeräumt 
werden.

(2) Der Datenverkehr mit der Wettvermittlungsstelle 
muss über eine geschützte verschlüsselte Internet-
verbindung abgewickelt werden.

§ 9 
Ausschluss von Minderjährigen

(1) Für Minderjährige ist der Zutritt zu Wettlokalen 
und Wettbüros verboten. Der Vermittler hat durch 
eine entsprechende Beschilderung am Eingang der 
Wettvermittlungsstelle auf das Verbot hinzuweisen. 
Der Vermittler ist verpflichtet, im Zweifelsfall durch 
Überprüfung eines gültigen amtlichen Lichtbildaus-
weises das Alter der Person festzustellen. Falls eine 
Überprüfung in der genannten Form nicht möglich 
ist oder die betreffende Person minderjährig ist, hat 
der Vermittler sicherzustellen, dass die betreffende 
Person das Wettlokal oder das Wettbüro umgehend 
verlässt.

(2) An Wettterminals sind gut sichtbare Hinweise 
anzubringen, dass die Teilnahme Minderjähriger an 
öffentlichem Glücksspiel verboten ist.

§ 10 
Identifizierung und Authentifizierung 

von Spielerinnen und Spielern

(1) Der Vermittler ist für die Durchführung der Iden-
tifizierung der Spielerinnen und Spieler in der Wett-
vermittlungsstelle verantwortlich.

(2) Im Rahmen der Registrierung nach § 3 Absatz 1 
ist die Überprüfung der Richtigkeit von Personenda-
ten anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildauswei-
ses durchzuführen. Minderjährige sowie Spielerinnen 
und Spieler, die im übergreifenden Sperrsystem ge-
sperrt sind, dürfen nicht registriert werden.

(3) Bei Zweifeln, ob eine Kundenkartenbesitzerin oder 
ein Kundenkartenbesitzer Inhaberin oder Inhaber des 
mit der Kundenkarte verknüpften Spielkontos ist, 
hat der Vermittler oder das mit der Vermittlung von 
Sportwetten betraute Personal die Identität dieser 
Person anhand eines gültigen amtlichen Lichtbild-
ausweises zu überprüfen. Falls eine Identifizierung 
in der genannten Form nicht möglich ist oder die 
betreffende Person tatsächlich nicht die registrierte 
Spielerin oder der registrierte Spieler ist, ist jede 
weitere Nutzung der Kundenkarte umgehend zu un-
terbinden. Die Kundenkarte ist bis zur Klärung der 
Gründe für die weitere Nutzung zu sperren.

(4) Die Weitergabe der Kundenkarte an Dritte ist ver-
boten. Im Fall einer Zuwiderhandlung ist die Kunden-
karte für einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen 
ab Kenntnisnahme des Vermittlers oder Veranstalters 
von der Weitergabe zu sperren.

(5) Die Verpflichtungen nach dem Geldwäschege-
setz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2602), unter Berücksichti-
gung der Auslegungs- und Anwendungshinweise für 
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen gemäß 
§ 51 Absatz 8 Geldwäschegesetz vom 11. April 2019 
sind einzuhalten.

§ 11 
Ein- und Auszahlungen

(1) Einzahlungen in Wettvermittlungsstellen oder Ge-
winne aus Sportwetten, die in Wettvermittlungsstellen 
abgeschlossen wurden, dürfen nicht für Einsätze im 
Fernvertrieb verwendet werden. Die Auszahlung von 
Gewinnen oder sonstigen Guthaben, die aufgrund 
von Wetten oder vorherigen Einzahlungen aus dem 
Fernvertrieb bestehen, ist in Wettvermittlungsstellen 
unzulässig. Der Veranstalter hat zur Sicherstellung 
geeignete technische Maßnahmen zu ergreifen.

(2) Eine Auszahlung ist nur gegen Vorlage einer gül-
tigen Kundenkarte zulässig. Der Vermittler darf die 
Vorlage eines gedruckten Wettscheins nicht zur Vo-
raussetzung einer Auszahlung machen.

(3) Ab einem Auszahlungsbetrag von 100 Euro darf 
die Auszahlung nicht vollautomatisch über ein Wett-
terminal erfolgen, sondern muss entweder durch den 
Vermittler am Terminal autorisiert oder über einen 
ausgedruckten personalisierten Auszahlungsbeleg an 
einem Wettschalter angefordert werden. In jedem Fall 
ist die Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbildaus-
weises erforderlich.

§ 12 
Schutz der Spielerinnen und Spieler

(1) Der Vermittler und das von ihm betraute Perso-
nal haben durch Beobachtung der Spielerinnen und 
Spieler Anhaltspunkte für problematisches Spielver-
halten zu erkennen und die im Sozialkonzept für die 
stationäre Vermittlung vorgesehenen Schritte einzu-
leiten. Zur Entscheidung über die Verhängung einer 
Fremdsperre gemäß § 8 Absatz 2 GlüStV sind diese 
Anhaltspunkte in geeigneter Weise zu dokumentie-
ren und gegebenenfalls der zuständigen Behörde zur 
Entscheidung über Widersprüche gegen eine Fremd-
sperre auf Anforderung zuzuleiten.

(2) Wettterminals sind an Orten aufzustellen, die 
vom Personal ständig eingesehen werden können.

(3) Der Vermittler und das von ihm betraute Personal 
sollen keine Wetten von offensichtlich alkoholisier-
ten oder auf andere Weise berauschten Personen 
annehmen.

(4) Der Vermittler muss gewährleisten, dass die In-
formationen gemäß § 7 Absatz 1 GlüStV sowie die 
jeweils aktuell geltenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen leicht zugänglich bereitgestellt werden. 
Es ist ausreichend, wenn die Informationen in elek-
tronischer Form auf dem Display des Wettschalters 
oder des Wettterminals zur Verfügung stehen.
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(5) Der Veranstalter muss der Spielerin oder dem 
Spieler den unmittelbaren Zugang zu Angaben über 
den Stand des Spielkontos, die Spielhistorie mit Ein-
sätzen, Gewinnen und Verlusten, Ein- und Auszah-
lungen und sonstige diesbezügliche Transaktionen 
ermöglichen. Dabei müssen die vollständigen Anga-
ben aus allen gegebenenfalls bestehenden Unterkon-
ten enthalten sein. Der Spielerin oder dem Spieler 
sind nach jeder Authentifizierung beziehungsweise 
jedem Log-In die Angaben gemäß Satz 1 aus den 
jeweils vorangegangenen 30 Tagen darzustellen. Eine 
Spielteilnahme kann erst nach ausdrücklich erklär-
ter Kenntnisnahme der Angaben durch die Spielerin 
oder den Spieler erfolgen. Der Veranstalter muss auf 
Antrag der Spielerin oder des Spielers die in Satz 1 
genannten Angaben für die vergangenen zwölf Mo-
nate zur Verfügung stellen.

(6) Der Vermittler muss im Rahmen der Prävention 
leicht verständliche Informationen über 

1. die Risiken des Spiels und

2. Hilfsmaßnahmen wie Spielsperren, Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für spiel-
suchtgefährdete Spielerinnen und Spieler

leicht zugänglich bereitstellen. Darüber hinaus sind 
gut sichtbar Selbsterhebungsbögen zur Suchtgefähr-
dung auszulegen. Die Informationen und Selbster-
hebungsbögen sind in deutscher Sprache bereitzu-
stellen; sie können zusätzlich in weiteren Sprachen 
angeboten werden.

§ 13 
Schulungen des Personals 
in Wettvermittlungsstellen

(1) Der Veranstalter erstellt ein Schulungsangebot, 
mit dem der Vermittler sowie das gesamte mit der 
Vermittlung von Sportwetten betraute Personal der 
Wettvermittlungsstelle vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
hinsichtlich der Pflichten im Rahmen der Wettvermitt-
lung unterwiesen werden. Dies gilt insbesondere in 
Hinblick auf den Minderjährigenschutz, die Früher-
kennung problematischen Spielverhaltens sowie die 
Handhabung der technischen Geräte.

(2) Die Schulungen sind zu dokumentieren und in 
Abständen von zwei Jahren zu wiederholen. So-
fern grundlegende Änderungen in technischer oder 

rechtlicher Hinsicht eintreten, sind diese den oben 
genannten Personen umgehend und umfassend zu 
vermitteln.

§ 14 
Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten

(1) Der Veranstalter hat für den Vermittler unverzüg-
lich jede Änderung, die für die Erteilung der Erlaubnis 
für die Sportwettvermittlung maßgeblich ist, der Er-
laubnisbehörde mitzuteilen. Maßgebliche Umstände 
sind sämtliche Tatsachen, welche den Inhalt der im 
Antragsverfahren einzureichenden Erklärungen und 
Nachweise betreffen. Die aktualisierten Erklärungen 
und Nachweise sind der Erlaubnisbehörde zusammen 
mit der Änderungsmitteilung vorzulegen. Die Erlaub-
nisbehörde kann weitere für die Prüfung erforderliche 
Informationen und Unterlagen anfordern.

(2) Die Veränderungen dürfen nur dann von der 
Erlaubnisbehörde als unbedenklich bestätigt oder 
nachträglich genehmigt werden, wenn unter den 
veränderten Voraussetzungen eine Erlaubnis für die 
Sportwettvermittlung erteilt werden könnte.

(3) Auf Verlangen ist der Aufsichtsbehörde und den 
von ihr beauftragten Personen zu den üblichen Ge-
schäftszeiten Zutritt zu den Betriebsräumen und -ein-
richtungen zu gewähren. Die Aufsichtsbehörde und 
die von ihr beauftragten Personen sind berechtigt, 
Kontrollen durchzuführen und Einsicht in die Unter-
lagen des Wettvertriebes vorzunehmen. Hierzu sind 
der Aufsichtsbehörde alle Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen vorzulegen, die für die Einhaltung der 
für die stationäre Sportwettvermittlung geltenden 
glücksspielrechtlichen Anforderungen von Bedeutung 
sind.

Teil 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

§ 15 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sportwett-
vertriebsverordnung vom 17. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 89)*) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf von fünf Jahren 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. April 2020
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2186-15-6
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Anlage 1 zu § 5 Absatz 3 der
Landesverordnung über die stationäre 

Vermittlung von Sportwetten (SVVO)

Dokument1 Seite 1 von 4

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb einer Wettvermittlungsstelle 

1. Angaben zum Veranstalter

1.1 Name: 

1.2 Anschrift: 
(Straße, Hausnummer, PLZ, 
Stadt) 

1.3 Land: 

1.4 Vertretungsbefugte(r): 

2. Angaben zum Empfangs- und Vertretungsbevollmächtigten des Veranstalters

2.1 Name der/des 
Bevollmächtigten: 

2.2 

ggf. Name der Institution, 
welcher der/die 
Bevollmächtigte 
angehört: 

2.3 
Anschrift: 
(Straße, Hausnummer, PLZ, 
Stadt) 

2.4 Telefonnummer: 

2.5 Fax-Nummer: 

2.6 E-Mailadresse:

3. Angaben zum Vermittler

3.1 Name: 
(juristische oder natürliche 
Person) 

3.2 Vertretungsbefugte(r): 
(nur bei juristischen 
Personen) 

3.3 Geburtsdatum: 
(nur bei natürlichen 
Personen) 
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3.4 Anschrift: 
(Straße, Hausnummer, PLZ, 
Stadt) 

3.5 Telefonnummer: 

3.6 Fax-Nummer: 

3.7 E-Mailadresse:

3.8 Land: 

4. Angaben zur Wettvermittlungsstelle

4.1 Name des 
Gewerbebetriebes: 

4.2 
Anschrift: 
(Straße, Hausnummer, PLZ, 
Stadt) 

4.3 Telefonnummer: 

4.4 Fax-Nummer: 

4.5 E-Mailadresse:

4.6 Öffnungszeiten: 

5. Angaben zur Vertriebsform

   Bitte kreuzen Sie nur ein Feld an: 
5.1 □ Wettlokal 

(§ 1 Absatz 2 SVVO)
5.2 □ Wettbüro 

(§ 1 Absatz 3 SVVO)
5.3 □ Wettannahmestelle 

(§ 1 Absatz 4 SVVO)

   Nur im Falle von 5.3 auszufüllen: 
5.4 überwiegender 

Betriebszweck des 
Gewerbebetriebes: 
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6. Angaben zum Umfang des Angebotes 
 
  Mehrfache Nennung ist möglich. Bitte kreuzen Sie an oder ergänzen Sie die Angaben: 
 

6.1 □ Wettschalter Anzahl:  

6.2 □ Wettterminals Anzahl:  

6.3 □ 
technische Geräte für die 
Live-Übertragung 
(Fernseher) 

Anzahl:  

6.4 □ 
technische Geräte für die 
Live-Übertragung (Beamer) Anzahl:  

6.5 □ 
technische Geräte für die 
Live-Übertragung 
(sonstiges) 

Anzahl:  

6.6 □ 
Unterhaltungsspielgeräte 
(z.B. Darts, Billardtisch, 
Flipper etc.) 

Anzahl:  

6.7 □ Sitzgelegenheiten Anzahl:  

6.8 □ Tische Anzahl:  

6.9 □ Getränke (alkoholfrei)  

6.10 □ zubereitete Speisen  

 
 
7. Anlagen zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb einer 

Wettvermittlungsstelle 
 
   Bitte markieren Sie die Anlagen, die beigefügt werden. 
 

Kürzel bei-
gefügt 

Dokument Erläuterung 

AN1 □ 
Lebenslauf des Vermittlers 
(mit eigenhändiger Unterschrift) 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 SVVO, 
bei juristischen Personen 
Lebensläufe aller 
Vertretungsbefugten 

AN2 □ Gesellschaftsvertrag / Satzung (Kopie) nur bei juristischen Personen 

AN3 □ 
Auszug aus dem 
Handelsregister/Vereinsregister nur bei juristischen Personen 
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AN4 □ Grundrissplan (1:100) gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 SVVO 

AN5 □ Lageplan (1: 500) gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 SVVO 

AN6 □ Bestätigung der Trennung von 
Spielhallen und Spielbanken 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4 SVVO 

AN7 □
Bestätigung der bauplanungsrechtlichen 
Vereinbarkeit oder gleichwertiges 
Dokument 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 5 SVVO 

AN8 □ Auszug aus dem Bundeszentralregister 
(geht der Erlaubnisbehörde direkt zu) 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 6 SVVO, 
bei juristischen Personen: 
Auszüge für alle 
Vertretungsbefugten sowie 
GZR-Auszug für die 
Gesellschaft 

AN9 □ Auszug aus dem Gewerbezentralregister 

AN10 □ Bonitätsauskunft 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7 SVVO, 
bei juristischen Personen: 
Auskünfte für alle 
Vertretungsbefugten 

AN11 □ Erklärung des Vermittlers über die 
Schulung 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 8 SVVO 

AN12 □ Vertrag zwischen Veranstalter und 
Vermittler (Kopie) 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 9 SVVO 

AN13 □ Vordruck Erklärungen zum stationären 
Vertrieb von Sportwetten 

gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 10 SVVO, 
Vorlage gem. Anlage 2 SVVO 

  Die beigefügten Anlagen sind entsprechend der oben angegebenen Nummerierung zu 
 kennzeichnen. 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und 
der beigefügten Anlagen versichert. 

Unterschrift des Vermittlers Ort, Datum 
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Anlage 2 zu § 5 Absatz 3 der   
Landesverordnung über die stationäre 

Vermittlung von Sportwetten (SVVO) 

Erklärungen zur stationären Vermittlung von Sportwetten 
für natürliche Personen gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 SVVO 

I. Angaben zur Person

Name: 

Geburtsdatum: 

II. Abzugebende Erklärungen

Hiermit erkläre ich, dass 

1. ich in Schleswig-Holstein kein unerlaubtes Glücksspiel veranstalte oder vermittle.
Dies gilt ggf. auch für juristische Personen, deren Vertretungsbefugte(r) ich bin,

2. in der/den von mir betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) Minderjährigen nicht die
Möglichkeit zur Teilnahme an öffentlichem Glücksspiel ermöglicht wird,

3. in der/den von mir betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) keine Geldspielgeräte im
Sinne des § 33c Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt sind oder werden,

4. in der/den von mir betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) keine alkoholhaltigen Ge-
tränke ausgeschenkt, konsumiert oder verkauft werden,

5. die von mir betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) einen Mindestabstand von 100
Metern Luftlinie zu bestehenden Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche,
Einrichtungen der Jugendarbeit sowie Suchtberatungs- und Suchtbehandlungsstätten
nicht unterschreiten,

6. Personen, von denen bekannt ist, dass sie beim Veranstalter oder im übergreifenden
Sperrsystem für die Teilnahme an Sportwetten gesperrt sind, in der/den von mir be-
triebenen Wettvermittlungsstelle(n) nicht die Möglichkeit zur Teilnahme an öffentli-
chem Glücksspiel gewährt wird, und

7. ich Wettkunden in der/den von mir betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) keine Kre-
dite gewähre.

Unterschrift des Vermittlers Ort, Datum 
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Anlage 2 zu § 5 Absatz 3 der   
Landesverordnung über die stationäre 
Vermittlung von Sportwetten (SVVO) 

  

 
Erklärungen zur stationären Vermittlung von Sportwetten 

für juristische Personen gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 SVVO 
 
 
I. Angaben zur Gesellschaft 
 

Name der Gesellschaft: 
 

Name der/des unterzeichnenden Vertretungsbefugten:  
 
 
II. Abzugebende Erklärungen 
 

Hiermit erkläre ich, dass  
 

1. die oben genannte Gesellschaft, ihre vertretungsbefugten Personen sowie ggf. beste-
hende Tochtergesellschaften in Schleswig-Holstein kein unerlaubtes Glücksspiel ver-
anstalten oder vermitteln, 
 

2. in der/den von der Gesellschaft betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) keine alkohol-
haltigen Getränke ausgeschenkt, konsumiert oder verkauft werden, 
 

3. in der/den von der Gesellschaft betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) keine Geld-
spielgeräte im Sinne des § 33c Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt sind oder 
werden, 
 

4. die von der Gesellschaft betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) einen Mindestab-
stand von 100 Metern Luftlinie zu bestehenden Bildungseinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche, Einrichtungen der Jugendarbeit sowie Suchtberatungs- und Suchtbe-
handlungsstätten nicht unterschreiten, 
 

5. in der/den von der Gesellschaft betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) Minderjähri-
gen nicht die Möglichkeit zur Teilnahme an öffentlichem Glücksspiel ermöglicht wird, 
 

6. Personen, von denen bekannt ist, dass sie beim Veranstalter oder im übergreifenden 
Sperrsystem für die Teilnahme an Sportwetten gesperrt sind, in der/den von der Ge-
sellschaft betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) nicht die Möglichkeit zur Teilnahme 
an öffentlichem Glücksspiel gewährt wird, und 
 

7. Wettkunden in der/den von der Gesellschaft betriebenen Wettvermittlungsstelle(n) 
keine Kredite vom Vermittler gewährt werden. 

 
 
 
Unterschrift des Vermittlers (Vertre-
tungsbefugte/r) 

 Ort, Datum 
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 10. April 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200409_Verordnung_Reiserueckkehrer.html erfolgt.

Verordnung 
zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus 

des Landes Schleswig-Holstein
Vom 9. April 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-11

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28, 
29, 30 Absatz 1 Satz 2 und 31 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von 
denen § 28 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), § 29 
zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes 
vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) und § 30 zu-
letzt durch Artikel 30 Nummer 9 des Gesetzes vom 
20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert wor-
den sind, verordnet die Landesregierung:

§ 1  
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende; 

Beobachtung

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luft-
weg aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland nach Schleswig-Holstein einreisen, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf 
direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 
andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für 
einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise stän-
dig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, 
die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik 
Deutschland eingereist sind. Den in Absatz 1 Satz 1 
genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht 
gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die 
nicht ihrem Hausstand angehören. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind 
verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige kom-
munale Gesundheitsbehörde zu kontaktieren und auf 
das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 1 
hinzuweisen. Die in Absatz 1 Satz 1 erfassten Per-
sonen sind ferner verpflichtet, beim Auftreten von 
Krankheitssymptomen die zuständige kommunale 
Gesundheitsbehörde hierüber unverzüglich zu infor-
mieren.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von 
Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung 
durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

§ 2  
Tätigkeitsverbot

Personen im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 1, die 
ihren Wohnsitz außerhalb Schleswig-Holsteins ha-

ben, dürfen innerhalb des in § 1 Absatz 1 Satz 1 
genannten Zeitraums auf dem Gebiet des Landes 
keine berufliche Tätigkeit ausüben.

§ 3  
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne

(1) Von § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Per-
sonen 

1. Die, beruflich bedingt, grenzüberschreitende 
Personen, Waren und Güter auf der Straße, der 
Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transpor-
tieren,

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

a. der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswe-
sens,

b. der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

c. der Pflege diplomatischer und konsularischer 
Beziehungen,

d. der Funktionsfähigkeit des Rechtswesens,

e. der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, 
Regierung und Verwaltung des Bundes, der 
Länder und der Kommunen,

f. der Funktionsfähigkeit der Organe der Europä-
ischen Union und internationaler Organisatio-
nen

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwen-
digkeit ist durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber 
zu prüfen und zu bescheinigen;

3. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, 
Bahn-, oder Busverkehrsunternehmen oder als 
Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bahnen 
und Bussen außerhalb des Bundesgebiets auf-
gehalten haben, 

4. die täglich oder für bis zu fünf Tage zwingend 
notwendig und unaufschiebbar beruflich oder 
medizinisch veranlasst in das Bundesgebiet ein-
reisen, oder

5. die sich weniger als 48 Stunden im Ausland auf-
gehalten haben oder Personen, die einen sons-



194 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 30. April 2020 Nr. 6

tigen triftigen Reisegrund haben; hierzu zählen 
insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein ge-
teiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter 
dem gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, 
dringende medizinische Behandlungen oder Bei-
stand oder Pflege schutzbedürftiger Personen.

Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begrün-
deten Einzelfällen auf Antrag weitere Befreiungen 
erteilen.

(2) § 1 gilt nicht für Personen, die zum Zweck einer 
mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme in das 
Bundesgebiet einreisen (Saisonarbeitskräfte), wenn 
am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den 
ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen 
betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen 
zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe 
ergriffen werden, die einer Absonderung nach § 1 
Absatz 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Ver-
lassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber zeigt die 
Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zustän-
digen Behörde an und dokumentiert die ergriffenen 
Maßnahmen nach Satz 1. Die zuständige Behörde 
hat die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 
zu überprüfen. 

(3) § 1 gilt nicht für Angehörige der Streitkräfte 
und Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und 
aus einsatzgleichen Verpflichtungen im Ausland zu-
rückkehren.

(4) § 1 gilt darüber hinaus nicht für Personen, die 
nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutsch-
land einreisen; diese haben das Gebiet des Landes 
auf unmittelbarem Weg zu verlassen. Die hierfür er-
forderliche Durchreise durch das Gebiet Schleswig-
Holsteins ist gestattet.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur soweit die dort 
bezeichneten Personen keine Symptome aufweisen, 
die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der 
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-
Instituts hinweisen.

§ 4  
Vollzug

Für den Vollzug dieser Verordnung sind neben den 
örtlich zuständigen Gesundheitsämtern die örtlichen 
Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesund-
heitsämter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig wer-
den können. Die Ordnungsbehörden haben in diesen 
Fällen die zuständigen Gesundheitsämter unverzüg-
lich über getroffene Maßnahmen zu unterrichten.

§ 5  
Bußgeldvorschrift

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. sich entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht absondert, 

2. sich entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht auf di-
rektem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 
andere geeignete Unterkunft begibt, 

3. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt,

4. entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 die 
zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig 
kontaktiert,

5. entgegen § 2 eine berufliche Tätigkeit ausübt,

6. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Halbsatz 2 
eine unrichtige Bescheinigung ausstellt,

7. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 die zuständige 
Behörde nicht informiert, oder

8. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 das 
Land nicht auf unmittelbarem Weg verlässt.

§ 6  
Weitergeltung des Infektionsschutzgesetzes

Die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes blei-
ben im Übrigen unberührt.

§ 7  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. April 2020

D a n i e l  G ü n t h er
Ministerpräsident

 H a n s – J o a c h i m  G r o t e D r.  H e i n e r  G a r g
 Minister Minister
 für Inneres, ländliche Räume und Integration für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren



Nr. 6 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 30. April 2020 195

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 16. April 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, Technologie und Tourismus unter https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200416_VOAenderungBaederVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Änderung der Bäderverordnung*)

Vom 16. April 2020
Aufgrund § 9 Absatz 1 des Ladenöffnungszeitenge-
setzes vom 29. November 2006 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243) verordnet das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration:

Artikel 1

Die Bäderverordnung (BäderVO) vom 15. Juni 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch 

Landesverordnung vom 18. März 2020 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 159), wird wie folgt geändert:

In § 8a wird die Angabe „19. April 2020“ durch die 

Angabe „3. Mai 2020“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 

in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. April 2020
D r.  B e r n d  B u c h h o l z

Minister
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) Ändert LVO vom 15. Juni 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 7128-1-4

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 18. April 2020 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200409_Verordnung_Corona.html erfolgt.

Landesverordnung 
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO)

Vom 18. April 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-12

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Beherbergung

Betreibern von Beherbergungsstätten, Campingplät-
zen, Wohnmobilstellplätzen, Yacht- und Sportboothä-
fen sowie privaten und gewerblichen Vermietern von 
Ferienwohnungen und -häusern und vergleichbaren 
Angeboten ist es untersagt, Personen zu touristi-
schen Zwecken zu beherbergen. Einrichtungen, die 
ausschließlich touristischen Zwecken dienen, sind zu 
schließen. Zu schließen sind auch nicht erlaubnispflich-

tige Einrichtungen zur Beherbergung von Kindern und 
Jugendlichen wie insbesondere Jugendfreizeiteinrich-
tungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendherber-
gen, Schullandheime, Ferienlager und Jugendzeltlager.

§ 2 
Reisen nach Schleswig-Holstein; öffentliche und 

private Veranstaltungen; Kontaktverbote

(1) Reisen aus touristischem Anlass nach Schleswig-
Holstein sind untersagt. Dies gilt auch für Reisen, die 
zu Freizeitzwecken, zu Fortbildungszwecken oder zur 
Entgegennahme von vermeidbaren oder aufschieb-
baren Maßnahmen der medizinischen Versorgung, 
Vorsorge oder Rehabilitation unternommen werden. 

(2) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur al-
lein, in Begleitung von im selben Haushalt leben-



196 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 30. April 2020 Nr. 6

den Personen und einer weiteren Person gestattet. 
Kontakte zu anderen als den in Satz 1 genannten 
Personen sind auf ein absolut notwendiges Minimum 
zu reduzieren und es ist, wo immer möglich, ein Min-
destabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

(3) Öffentliche und private Veranstaltungen sowie 
öffentliche Zusammenkünfte und Ansammlungen 
jeglicher Art mit mehr als den in Absatz 2 genann-
ten Personen sind untersagt. 

(3a) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 gel-
ten nicht für Reisen zu oder für Zusammenkommen 
von Ehegatten, Geschiedenen, eingetragenen Le-
benspartnern, Lebensgefährten, Geschwistern und 
in gerader Linie Verwandten. Die Teilnehmerzahl ei-
nes solchen Zusammenkommens im privaten Raum 
sowie entsprechender Zusammenkünfte im öffent-
lichen Raum darf insgesamt zehn Personen nicht 
übersteigen. Ausnahmsweise ist bei Haushalten mit 
mehr als zehn Personen die Zahl der tatsächlichen 
Mitglieder des Haushalts maßgeblich.

(4) Ausgenommen von den Verboten nach Absatz 2 
und 3 sind: 

1. Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öf- 
fentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechts-
pflege oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen 
bestimmt sind. Dies betrifft insbesondere Veran-
staltungen des Verfassungsgerichts, der Gerichte, 
der Staatsanwaltschaften und anderer Behörden, 
Stellen oder Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnehmen. Nicht eingeschränkt wird 
ferner das Selbstorganisationsrecht des Landtages, 
der Gemeinden, und Gemeindeverbände. Dafür 
notwendige Räumlichkeiten können unabhängig 
von ihrem sonstigen Bestimmungszweck hierfür 
genutzt werden.

2. unvermeidbare Zusammenkünfte und Ansammlun-
gen soweit die Teilnehmenden aus geschäftlichen, 
beruflichen oder dienstlichen sowie aus prüfungs- 
oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar 
zusammenarbeiten oder bestimmungsgemäß zu-
mindest kurzfristig zusammenkommen müssen, 
beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr.

3. die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren, Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderung und Pfle-
gebedürftigen, unabhängig von der Zugehörigkeit 
zum Hausstand, sofern dadurch eine Gesamtper-
sonenzahl von sechs nicht überschritten wird.

(5) Ausgenommen von den Verboten nach Absatz 2 
und 3 sind ferner Bestattungen und Hochzeiten. 
Diese sind jedoch auf das unbedingt notwendige 
Maß an Teilnehmern zu beschränken. 

§ 3 
Versammlungen

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen 
unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen 

mit mehr als den in § 2 Absatz 2 benannten Perso-
nen sind verboten.

(2) Die zuständigen Versammlungsbehörden können 
im Benehmen mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde für Versammlungen nach Durchführung einer 
individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung Ausnah-
men zulassen, wenn die Veranstalter die Einhaltung 
der für den Schutz der Bevölkerung vor Infektionen 
erforderlichen Maßnahmen sichergestellt haben.

§ 4 
Inseln und Halligen

(1) Der Zutritt zu den Inseln und Halligen an Nord- 
und Ostsee mit Ausnahme von Nordstrand und der 
Hamburger Hallig ist Personen untersagt, die nicht 
ihre Hauptwohnung an diesen Orten haben.

(2) Von dem Betretungsverbot nach Absatz 1 aus-
genommen sind Personen, die

1. aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
eines Werkvertrages oder eines Dienst- oder Ar-
beitsauftrages zum Zweck der Arbeitsaufnahme 
die Insel betreten;

2. die medizinische, notfallmedizinische, geburtshel-
fende und pflegerische Versorgung sicherstellen;

3. die Versorgung der Inselbewohnerinnen und -bewoh-
ner mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen;

4. aufgrund eines Verwandtschaftsverhältnisses ers-
ten Grades oder als Ehegatten oder eingetragene 
Lebenspartnerin oder eingetragener Lebenspartner 
zu einer Bewohnerin oder einem Bewohner mit 
erstem Wohnsitz auf der Insel zur Sorge oder 
Pflege verpflichtet sind;

5. als Journalisten über eine Sonderakkreditierung 
durch die Landesregierung verfügen.

(3) Liegen vergleichbar schwerwiegende Gründe wie 
in Absatz 2 vor, können die zuständigen Behörden 
auf Antrag Ausnahmegenehmigungen erteilen.

§ 5 
Gaststätten

(1) Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststätten-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 
2017 (BGBl. I S. 420), sind zu schließen. 

(2) Gaststätten, nicht ortsgebundene und temporäre 
Angebote für den Außerhausverkauf von mitnahme-
fähigen Speisen sowie gastronomische Lieferdienste 
dürfen Leistungen im Rahmen eines Außerhausver-
kaufs von mitnahmefähigen Speisen für den tägli-
chen Bedarf erbringen, sofern Wartezeiten in der Regel 
nicht anfallen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Wartenden sichergestellt ist und ein 
Verkauf ohne Betretung der gastronomischen Einrich-
tung möglich ist. Der Verzehr ist im Umkreis von 100 
Metern um die gastronomische Einrichtung mit einem 
Angebot nach Satz 1 untersagt. Das Nähere, insbe-
sondere weitere Einschränkungen beim Außerhausver-
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kauf, legt das für Gesundheit zuständige Ministerium 
fest. § 11 Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 6 
Einzelhandel, Dienstleister, Handwerker, 

Gesundheits- und Heilberufe, Einrichtungen, 
sonstige Stätten

(1) Sämtliche Verkaufs- und Warenausgabestellen 
des Einzelhandels einschließlich mobiler Verkaufs- 
und Warenausgabestellen sind zu schließen, sofern 
es sich nicht um Einzelhandelsbetriebe für Lebens- 
und Futtermittel, Wochenmärkte, Abhol- und Liefer-
dienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäu-
ser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, 
Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungs-
verkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, 
Lebensmittelausgabestellen (Tafeln) oder den Groß-
handel handelt. Im Falle von Mischsortimenten darf 
die Verkaufsstelle nur öffnen, wenn die erlaubten 
Sortimentsteile überwiegen. Abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 können stationäre Verkaufs- und 
Warenausgabestellen des Einzelhandels mit einer 
Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern unter fol-
genden Voraussetzungen geöffnet werden:

1. Einhaltung der Voraussetzungen des § 2 Absatz 2;

2. Einhaltung der Hygienestandards nach § 9,

3. Beschränkung der Kundenzahl auf maximal eine 
Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche im 
Ladengeschäft und Vereinzelungsmöglichkeit war-
tender Kunden vor der Tür,

4. bei Ladengeschäften mit über 200 Quadratmetern 
Verkaufsfläche: Überwachung der Einhaltung der 
Auflagen aus Nummern 1 bis 3 durch mindestens 
eine Kontrollkraft; ab 600 Quadratmeter Verkaufs-
fläche ist mindestens eine weitere Kontrollkraft 
erforderlich.

Unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche kön-
nen unter den Voraussetzungen des Satzes 3 Kraft-
fahrzeughändler, Fahrradhändler und Buchhandlun-
gen geöffnet werden. 

(1a) Die Voraussetzungen zur Größe der Verkaufsflä-
che und die Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 3 
Nummern 3 und 4 gelten nicht für diejenigen in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Betriebe. 

(1b) Unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche 
können unter den Voraussetzungen des Absatz 1 
Satz 3 Nummern 1 und 2 vorbestellte Waren abge-
holt werden, sofern ein direkter Kontakt zwischen 
Kunde und Verkäufer vermieden und eine angemes-
sene Vereinzelung der Wartenden gewährleistet ist.

(2) Dienstleister und Handwerker dürfen ihre Leis-
tungen nur erbringen, sofern ein enger persönlicher 
Kontakt zum Kunden ausgeschlossen ist. Die Tätig-
keiten des Gesundheitshandwerks sind trotz einer 
engen persönlichen Nähe nach Satz 1 erlaubt. Die 
Verkaufsbereiche von Dienstleistern und Handwer-
kern dürfen nur unter den Voraussetzungen des 

Absatz 1 Satz 3 geöffnet werden. Tätigkeiten der 
Gesundheits- und Heilberufe mit enger persönlicher 
Nähe zum Patienten sind insoweit gestattet, sofern 
sie medizinisch akut geboten sind. 

(2a) Die Betreiber von Einkaufszentren mit jeweils 
mehr als zehn Geschäftslokalen nach den Absätzen 1 
und 2 haben vor Öffnung dem zuständigen Gesund-
heitsamt ein Gesamthygiene- und Kapazitätskonzept 
zur Genehmigung vorzulegen und umzusetzen. Die 
Städte und Gemeinden stellen sicher, dass es in Fuß-
gängerzonen und Einkaufsstraßen in ihrem Gebiet mit 
einer verdichteten Zahl an Geschäftslokalen nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht zu Menschenansammlun-
gen kommt und dass Mindestabstände eingehalten 
werden können. Hierzu können die Städte und Ge-
meinden Zugangsbeschränkungen vornehmen und 
andere geeignete Maßnahmen ergreifen.

(3) Es sind zu schließen:

1. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Cafés und 
ähnliche Betriebe, 

2. Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähn-
liche Einrichtungen, 

3. Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tier-
parks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch 
außerhalb von geschlossenen Räumen), Spiel-
plätze, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

4. Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen,

5. Betriebe des Prostitutionsgewerbes,

6. öffentliche und private Sportanlagen (drinnen und 
draußen), Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstu-
dios und ähnliche Einrichtungen,

7. Bibliotheken,

8. Sportboothäfen.

9. Outlet-Center

Gewerbliche Tätigkeiten von Handwerksbetrieben 
sind in Einrichtungen nach Satz 1 dieses Absatzes 
weiterhin zulässig. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Nummer 3 können 
Tierparks, Wildparks und Zoos unter Voraussetzungen 
entsprechend Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 und 2 
geöffnet werden. Zusätzlich ist die Besucherzahl in 
einem von dem zuständigen Gesundheitsamt zu ge-
nehmigenden Konzept zu begrenzen. Bei Grundflächen 
über 1.000 Quadratmetern ist die Überwachung der 
Voraussetzungen von Satz 1 und 2 durch eine Kon- 
trollkraft erforderlich; je weiterer 1.000 Quadratme-
ter der für die Besucher zugänglichen Grundfläche 
ist mindestens eine weitere Kontrollkraft erforderlich. 
Gastronomische Angebote und die Nutzung von Spiel-
plätzen innerhalb der Einrichtungen sind untersagt.

(5) Abweichend von Absatz 3 Nummer 3 können im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Jugend- und Ge-
sundheitsamt Kinder- und Jugendtreffs und vergleich-
bare Einrichtungen von durch die kommunale Jugend-
pflege benannten Jugendlichen zur Betreuung in Grup-
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pen von höchstens fünf Personen zur Verhinderung der 
Bildung von Ansammlungen oder zur Gewährleistung 
des Kinder- und Jugendschutzes geöffnet werden.

(6) Abweichend von Absatz 3 Nummer 6 kann die 
zuständige Behörde für die Nutzung von Sportanla-
gen durch Berufssportlerinnen und Berufssportler so-
wie durch Kaderathletinnen und Kaderathleten sowie 
deren Trainerinnen und Trainer zur Vorbereitung auf 
die Olympischen und Paralympischen Spiele im Jahr 
2021 Ausnahmen unter der Bedingung zulassen, dass 
ein individuelles Hygienekonzept umgesetzt und der 
Ausschluss des Zugangs für weitere Personen sicher-
gestellt wird. Das für Sport zuständige Ministerium 
ist über die Ausnahmegenehmigung zu unterrichten.

(7) Abweichend von Absatz 3 Nummer 7 können 
öffentliche Bibliotheken und Archive unter Vorausset-
zungen entsprechend Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 
bis 4 geöffnet werden. Unter den Voraussetzungen 
des Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 und 2 können 
vorbestellte und reservierte Waren von Besuche-
rinnen und Besuchern abgeholt werden, sofern ein 
direkter Kontakt zum Bibliothekspersonal vermieden 
wird und eine angemessene Vereinzelung der War-
tenden gewährleistet ist. Darüber hinaus müssen 
Besucherinnen und Besucher mit Kontaktdaten re-
gistriert werden. Für Universitätsbibliotheken können 
die Hochschulen Ausnahmen für Forschende und für 
Lehrpersonal zulassen, soweit es zur Vorbereitung 
der Lehre im Sommersemester 2020 erforderlich ist. 

§ 7 
Zusammenkünfte in Bildungseinrichtungen 
und in Einrichtungen von Glaubens- und  

Weltanschauungsgemeinschaften

(1) Zusammenkünfte zur Wahrnehmung von Angebo-
ten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonsti-
gen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich sind untersagt. 

(2) Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen 
und in sonstigen Einrichtungen der Glaubens- und Welt-
anschauungsgemeinschaften mit mehr als den in § 2 
Absatz 2 Satz 1 genannten Personen sind untersagt.

§ 8 
Kur- und Rehabilitationseinrichtungen 

sowie teilstationäre Pflegeeinrichtungen 

(1) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sind 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen untersagt. 
Von dem Verbot nach Satz 1 sind Leistungen der 
Anschlussheilbehandlung, als benanntes Entlastungs-
krankenhaus erbrachte akutstationäre Leistungen so-
wie die Nutzung als Ausweicheinrichtung der stationä-
ren Altenpflege ausgenommen. Diese sind vorrangig 
für Patientinnen und Patienten aus Schleswig-Holstein 
und Hamburg zu erbringen. Satz 1 bis 3 gelten auch 
für psychosomatische Reha-Kliniken. Für Patientinnen, 
Patienten und betreute Personen, die bis zum 16. März 
2020 Maßnahmen nach Satz 1 und 4 begonnen ha-
ben, dürfen die Maßnahmen durchgeführt werden.

(2) In Einrichtungen, in denen ältere, behinderte oder 
pflegebedürftige Personen teilstationär untergebracht 
und verpflegt werden können (Tages- oder Nacht-
pflege), dürfen keine Personen mehr versorgt werden. 
Von dem Verbot nach Satz 1 sind solche pflegebedürf-
tigen Personen ausgenommen, die von Angehörigen 
versorgt und betreut werden, die in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur Beschäftigte im Sinne von § 10 
dieser Verordnung sind. Von dem Verbot sind ebenfalls 
solche pflegebedürftigen Personen ausgenommen, die 
einen täglichen Pflege- und Betreuungsaufwand benö-
tigen, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen 
werden kann. Für diese Personen soll nach Möglichkeit 
ein Notbetrieb nach Entscheidung der Einrichtungslei-
tung sichergestellt werden. 

§ 9  
Hygienestandards

(1) Bei den nach den §§ 1 bis 8 zugelassenen Ver-
kaufsstellen, Tätigkeiten und Zusammenkünften ist 
die Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, 
insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-
Institutes, sicherzustellen. Die entsprechenden Hin-
weise des Robert Koch-Institutes sind in geeigneter 
Form zu berücksichtigen.

(2) Genehmigte Gesamthygiene- und Kapazitätskon-
zepte nach § 6 Absatz 2a Satz 1 sind einzuhalten.

§ 10 
Kritische Infrastrukturen

(1) Zu den kritischen Infrastrukturen im Sinne dieser 
Verordnung zählen folgende Bereiche:

 1.  Energie: Strom-, Gas- und Kraftstoffversorgung 
gemäß § 2 BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) 
vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903),

 2.  Wasser: Öffentliche Wasserversorgung und öf-
fentliche Abwasserbeseitigung gemäß § 3 BSI-
KritisV, Gewässerunterhaltung, Betrieb von Ent-
wässerungsanlagen,

 3.  Ernährung, Hygiene (Produktion, Groß- und Ein-
zelhandel), einschließlich Zulieferung und Logis-
tik, gemäß § 4 BSI-KritisV,

 4.  Informationstechnik und Telekommunikation ein-
schließlich der Einrichtung zur Entstörung und Auf-
rechterhaltung der Netze gemäß § 5 BSI-KritisV,

 5.  Gesundheit: Krankenhäuser, Rettungsdienst, 
ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege, 
Niedergelassener Bereich, Medizinprodukteher-
steller, Arzneimittelhersteller, Apotheken, Labore, 
Sanitätsdienste der Bundeswehr gemäß § 6 
BSI-KritisV, sowie die für den ordnungsgemä-
ßen Betrieb einer stationären Pflegeeinrichtung 
erforderlichen Dienstleistungen (Nahrungsver-
sorgung, Hauswirtschaft, Reinigung),

 6.  Finanzen, Bargeldversorgung, Sozialtransfers 
gemäß § 7 BSI-KritisV,
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 7.  Transport und Verkehr, einschließlich der Logistik 
für die kritischen Infrastrukturen, öffentlicher 
Personennahverkehr, gemäß § 8 BSI-KritisV,

 8.  Entsorgung, insbesondere Abfallentsorgung,

 9.  Medien und Kultur: Risiko- und Krisenkommuni-
kation,

10.  Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung, ins-
besondere Regierung und Parlament, Polizei, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz, Justiz, Veteri-
närwesen, Küstenschutz, Hochwasserschutz, 

11.  In Schulen Tätige, soweit diese zur Aufrechter-
haltung einer Notbetreuung sowie zur Durch-
führung der Abschlussprüfungen oder der Vor-
bereitung auf Abschlussprüfungen eingesetzt 
werden, Sonderpädagoginnen an Förderzentren 
mit Internatsbetrieb; in Kindertageseinrichtun-
gen Tätige, soweit diese zur Aufrechterhaltung 
einer Notbetreuung eingesetzt werden, sowie 
Kindertagespflegepersonen, 

12.  Leistungsangebote der Eingliederungshilfe nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, stationäre 
Gefährdetenhilfe, stationäre Einrichtungen der 
Jugendhilfe und ambulante sowie teilstationäre 
Angebote der Jugendhilfe als notwendige Vor-
aussetzung für die Gewährleistung des Kindes-
wohls nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. 

(2) Dabei sind nur solche Personen erfasst, deren Tä-
tigkeit für die Kernaufgaben der Infrastruktur relevant 
ist. Die betreuungspflichtigen Angehörigen haben 
dies durch die Angabe ihres Berufes gegenüber der 
Einrichtung zu dokumentieren.

§ 11 
Positivliste, weitere Maßnahmen

(1) Das für Gesundheit zuständigen Ministerium wird 
ermächtigt, eine Liste auf den Internetseiten der 
Landesregierung zu veröffentlichen, in der erlaubte 
Verkaufsstellen nach § 6 Absatz 1 und die erlaubten 
Dienstleistungs-, Behandlungs- und Handwerkstä-
tigkeiten nach § 6 Absatz 2 konkretisiert werden.

(2) Das Recht der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Von diesen Behörden 
geplante, weitergehende Maßnahmen sind dem für 
Gesundheit zuständigen Ministerium einen Tag vor 
Bekanntgabe anzuzeigen.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

 1.  entgegen § 1 Personen beherbergt oder eine der 
dort genannten Einrichtungen geöffnet hält,

 2.  entgegen § 2 Absatz 1 nach Schleswig-Holstein 
einreist,

 3.  entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 sich im öffentli-
chen Raum aufhält,

 4.  entgegen § 2 Absatz 3 an öffentlichen Zusam-
menkünften, Veranstaltungen oder Ansammlun-
gen teilnimmt,

 5.  entgegen § 3 Absatz 1 an Versammlungen teil-
nimmt,

 6.  entgegen § 4 Inseln oder Halligen betritt,

 7.  entgegen § 5 Absatz 1 eine Gaststätte geöffnet 
hält,

 8.  entgegen § 6 Absatz 1 eine Verkaufs- und Wa-
renausgabestelle geöffnet hält,

 9.  entgegen § 6 Absatz 2 als Dienstleister oder 
Handwerker eine Leistung erbringt oder einen 
Verkaufsbereich geöffnet hält,

10.  entgegen § 6 Absatz 2a Satz 1 ein Einkaufs-
zentrum ohne Genehmigung des zuständigen 
Gesundheitsamtes geöffnet hält,

11.  entgegen § 6 Absatz 3 eine der dort genannten 
Einrichtungen geöffnet hält,

12.  entgegen § 7 an einer Zusammenkunft teilnimmt,

13.  entgegen § 9 Absatz 1 Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts nicht befolgt,

14.  entgegen § 9 Absatz 2 gegen genehmigte Ge-
samthygiene- und Kapazitätskonzepte verstößt. 

§ 13 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 20. April in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung 
vom 8. April 2020 (ersatzverkündet am 8. April 2020 
auf der Internetseite https://www.schleswig-holstein.
de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesver-
ordnung_Corona.html) (GVOBl. Schl.-H. S. 178)*) 
außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 3. Mai 
2020 außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. April 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-10
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


